
 

 

- Volkstrauertag - 
Sonntag, 13. November 2022 

 

Liebe Kürnacherinnen und Kürnacher, 
 

im Jahr 1939, vor über 80 Jahren, begann mit dem Überfall auf Polen das 
unendliche Leiden und Sterben des zweiten Weltkriegs. Kein Dorf, keine Fa-
milie blieb verschont, 60 Millionen Tote! Die Erinnerung daran ist auch durch 
den derzeitigen Krieg in Europa aktueller denn je! Der Tag soll ein starkes 
Bekenntnis für den Frieden in Kürnach werden. Schön wäre, wenn daher 
möglichst viele an der Veranstaltung gegen das Vergessen teilnehmen. Die 
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr tragen Uniform und Helm. 
 

09:45 Uhr Kirchenparade 
Treffpunkt: Kürnacher Lebensräume 

10:00 Uhr Katholischer Gottesdienst zum Volkstrauertag in der 
Pfarrkirche 

 

Im Anschluss ca. 10:45 Uhr Gedenken am Kriegerdenkmal 
• Musikstück des Jugendblasorchesters 
• Schriftwort und Gebet 
• Liedeinlage des Gesangvereins 
• Ansprache des Ersten Bürgermeisters 
• Liedeinlage des Gesangvereins 
• Musikstück des Jugendblasorchesters 
• Böllerschüsse des KSV 
 

Herzliche Einladung an die gesamte Bevölkerung, besonders an 
die Damen und Herren des Gemeinderates, des Pfarrgemeinderates 
und der Kirchenverwaltung an der Gedenkfeier am Kriegerdenkmal 
neben der Pfarrkirche teilzunehmen. Alle örtlichen Vereine werden 
gebeten, mit Vorstandschaft und Fahnenabordnung teilzunehmen. 
 

Nach dem Gedenken ziehen wir unter Begleitung des JBO zum  
gemeinsamen Frühschoppen ins Sportheim des Sportvereins Kürnach. 
 

René Wohlfart 
Erster Bürgermeister 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
November 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bürgerversammlung 
am 24. November 2022, 

um 20:00 Uhr, 
in der Höllberghalle 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
traditionsgemäß findet im November die 
Bürgerversammlung statt. 
 

Informieren Sie sich über die Schwer-
punktthemen der diesjährigen Bürgerver-
sammlung in diesem Mitteilungsblatt auf 
Seite 10. 
 

Herzlichen Dank für Ihr Interesse. 
 

René Wohlfart 
Erster Bürgermeister 

 

Weihnachtsmarkt 
 

26. NOVEMBER 2022  
VON 17:00 – 22:00 UHR 

 
27. NOVEMBER 2022 

VON 15:00 – 20:00 UHR 
 
Weitere Informationen finden Sie auf 
Seite 19 dieses Mitteilungsblattes. 
 
 

Herzliche Einladung 
 

Kürnacher Weihnachtsmarkt GbR 
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Notdienst der Apotheken

Di 01.11. I Mi 02.11. K Do 03.11. L
Fr 04.11. M Sa 05.11. A So 06.11. B
Mo 07.11. C Di 08.11. D Mi 09.11. E
Do 10.11. F Fr 11.11. G Sa 12.11. H
So 13.11. I Mo 14.11. K Di 15.11. L
Mi 16.11. M Do 17.11. A Fr 18.11. B
Sa 19.11. C So 20.11. D Mo 21.11. E
Di 22.11. F Mi 23.11. G Do 24.11. H
Fr 25.11. I Sa 26.11. K So 27.11. L
Mo 28.11. M Di 29.11. A Mi 30.11. B

A  Schönborn-Apotheke, Werneck   09722/7676
B  St.-Mauritius-Apotheke, Estenfeld   09305/422
C  St.-Laurentius-Apotheke, Zell   0931/461354
D  Rats-Apotheke, Rimpar   09365/9850
E  Schwanen-Apotheke, Schwanfeld   09384/882445
F  Apotheke am Dürrbach, Wzbg.-Dürrb.   0931/97414
G  Apotheke Vanselow, Werneck   09722/8327
H  Maternus-Apotheke, Güntersleben   09365/9939
I    Sonnen-Apotheke, Kürnach, Wachtelberg 18   09367/9820462
K  Hubertus-Apotheke, Bergtheim   09367/9066-0
L  St. Vitus-Apotheke, Rottendorf   09302/2263
M Werntal-Apotheke, Werneck   09722/944858

Die Dienstbereitschaft beginnt und endet
jeweils um 8:00 Uhr

Notdienst der Ärzte

Der Notdienst besteht jeweils von

Freitag 13:00 Uhr - Montag 8:00 Uhr,
sowie von

Mittwoch 12:00 Uhr - Donnerstag 8:00 Uhr.

Da während dieser Zeit auch dringende Haus-
besuche anfallen, wird um telefonische Ver-
einbarung von Praxisterminen gebeten.

Wochenenden / Nächte
(Bereitschaftsdienst):
Sie sollten in Zukunft bei Erkrankungsfällen 
außerhalb der Praxisöffnungszeiten immer die 
neue, ohne Vorwahl gültige, Rufnummer

116 117

des ärztlichen Bereitschaftsdienstes nutzen. 
Hier werden Sie immer direkt an den dienst-
habenden Arzt weitergeleitet.

Lebensbedrohliche Notfälle (Notarzt):
Bitte verlieren Sie keine Zeit mit Anrufen 
beim Hausarzt. Wählen Sie direkt die Num-
mer 112. Hier erhalten Sie kompetente Hilfe, 
hier werden die am schnellsten verfügbaren 
Ärzte sofort alarmiert.

Die Gemeindeverwaltung ist für Sie da:
Montag bis Freitag von   8:00 – 12:00 Uhr
Dienstag von 14:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag von 14:00 – 16:00 Uhr

Bürgermeister Wohlfart ist grundsätzlich im Rathaus erreich-
bar. Aufgrund der Termindichte ist eine Terminabsprache über 
9069-0 empfehlenswert. 
E-Mail: rene.wohlfart@kuernach.de
Es können jederzeit Termine außerhalb der Öffnungszeiten, 
auch abends und am Wochenende abgesprochen werden. 

Telefon:   09367/9069-0 Fax: 09367/9069-50
Internet:  www.kuernach.de
E-Mail:    info@kuernach.de

Um Einhaltung der Öffnungszeiten wird gebeten.

Barrierefreier Zugang über den hinteren
Seitenanbau (Bitte Klingel benutzen).

Öffnungszeiten Wertstoffhof:
Dienstag 09:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch 07:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag 09:00 – 18:00 Uhr
Freitag 09:00 – 18:00 Uhr
Samstag 09:00 – 14:00 Uhr

Hinweis: Glas kann auch über die Container am Wachtel-
berg und an der Höllberghalle (hinterer Parkplatz) ent-
sorgt werden.

_________________________________________

Bei Fragen zum Gelben Sack wenden Sie sich an die 
KNETTENBRECH+GURDULIC Franken GmbH & Co.KG

Hotline: 0800/800 5682 oder Tel.: 09323 93870-0
_________________________________________

Größere Mengen Grüngut:
Kompostieranlage Oberpleichfeld

Montag 09:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag 10:00 - 18:00 Uhr
Freitag 09:00 - 18:00 Uhr
Samstag 09:00 – 14:00 Uhr

MÜLLABFUHR                   

Bioabfall Fr. 04.11.2022
Gelbe Tonne Mo. 07.11.2022
Restmüll Do. 10.11.2022
Papier Mi. 16.11.2022
Bioabfall Do. 17.11.2022
Restmüll Do. 24.11.2022
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Auszug aus dem Sitzungsprotokoll vom 22.09.2022 
 

Rücktritt des Sprechers des Senior*innenbeirats von 
seiner Funktion als Sprecher 
Mit Schreiben vom 18.08.2022 (Posteingang 
19.08.2022) hatte Herr Edgar Kamm zum 01.09.2022 
schriftlich seinen Rücktritt als Sprecher des Senior*in-
nenbeirats erklärt. 
Er wird weiterhin Mitglied des Gremiums bleiben. 
Vom Senior*innenbeirat wurde Herr Prof. Dr- Süleyman 
Gögercin als neuer Sprecher gewählt. 
 

Antrag auf Übernahme von Teilkosten für die An-
schaffung von Senior*innen-Rikschas und Beschluss 
zur Beantragung der Bezuschussung im Rahmen des 
Regionalbudgets 
Mit Schreiben vom 08.09.2022 hat der Senior*innenbei-
rat einen Antrag auf Beschaffung von zwei Senior*in-
nen-Rikschas durch die Gemeinde Kürnach unter Vo-
raussetzung der Förderung im Rahmen des Regionalbud-
gets über das ILEK Würzburger Norden gestellt. 
Der Gemeinderat stimmt der Beschaffung von zwei Se-
nior*innen-Rikschas mit Maximalkosten von ca. 
20.000,- € unter der Voraussetzung der Förderung im 
Rahmen des Regionalbudgets über das ILEK Würzbur-
ger Norden zu. Die Gemeinde übernimmt die nicht ge-
deckten Kosten in Höhe von voraussichtlich ca. 8.000,- € 
brutto.  
Die Rikschas werden Eigentum der Gemeinde Kürnach 
und durch den Senior*innenbeirat betreut und gewartet. 
Das Gremium beschloss einstimmig, dass vor der Be-
schlussfassung zum Kauf dem Gemeinderat ein Nut-
zungs- und Unterhaltungskonzept vorzulegen und dar-
über zu beschließen ist. Dieses Konzept bildet die Ent-
scheidungsgrundlage für die Beschaffung. 
 

Mögliche Anpassung der Hebesätze für das Haus-
haltsjahr 2023 
Im Rahmen der Haushaltsberatungen und bei Bekannt-
gabe der Genehmigung des Haushaltes durch die Rechts-
aufsicht wurde im Gemeinderat die Notwendigkeit der 
Anpassung der gemeindlichen Hebesätze ab dem Haus-
haltsjahr 2023 diskutiert. Sofern sich der Gemeinderat 
für eine Anpassung entscheidet, sollte diese Entschei-
dung so rechtzeitig erfolgen, dass sie in der Bürgerver-
sammlung thematisiert werden kann. 
Die Rechtsaufsicht hatte angemerkt, dass die Gemeinde 
eine angemessene Erhöhung der Hebesätze in Betracht 
ziehen sollte. Die bisherigen Hebesätze der Grund- und 
Gewerbesteuer liegen seit Jahren unter dem statistischen 
Landesdurchschnitt der Gemeinden vergleichbarer Grö-
ßenkategorie. Die letzte Anpassung der Hebesätze er-
folgte im Jahr 2004. 
 

Derzeit sind die gemeindlichen Hebesätze wie folgt: 
Kürnach vergl. Gemeinden in Bayern 

1.  Grundsteuer 
 a) für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe (A)
 300,0 v. H.  343,0 v. H. 

 b) für die Grundstücke (B)  
 310,0 v. H.  336,5 v. H. 
2.  Gewerbesteuer    
 320,0 v. H.  332,5 v. H. 
 

Das Gremium beschloss einstimmig die Änderung der 
gemeindlichen Hebesätze für die Realsteuern ab dem 
Haushaltsjahr 2023. 
Mehrheitlich wurde vom Gremium beschlossen, dass die 
Realsteuerhebesätze der Gemeinde Kürnach ab dem 
Haushaltsjahr 2023 wie folgt geändert werden: 
1.  Grundsteuer 
 a) für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe (A)
 330 v.H. 
 b) für die Grundstücke (B)  
 330 v.H. 
2.  Gewerbesteuer    
 330 v H. 
 

Bericht über die überörtliche Prüfung der Kasse 
Am 18.07.2022 fand eine überörtliche Prüfung der Kasse 
der Gemeinde Kürnach durch die Staatl. Rechnungsprü-
fungsstelle des Landratsamtes Würzburg statt. Der Be-
richt über die Kassenprüfung wurde dem Gemeinderat in 
seinem vollen Wortlaut zur Kenntnis gegeben. 
Der Bericht der Staatl. Rechnungsprüfungsstelle vom 
27.07.2022 über die überörtliche Prüfung der Kasse der 
Gemeinde Kürnach wurde zur Kenntnis genommen. 
Die Vertreterin der Kassenverwalterin ist förmlich zu be-
stellen.  
Die Berechtigungen in OK.FIS sind, ggf. über die Kon-
figuration der Nutzerprofile, technisch so einzurichten, 
dass die Bediensteten der Gemeinde nur die ihnen oblie-
genden Aufgaben ausführen können.  
Bei der gemeindlichen Kasse und ihren Zahlstellen ist 
zukünftig wieder in jedem Jahr regelmäßig mindestens 
eine unvermutete örtliche Kassenprüfung vorzunehmen. 
 

Bestellung einer stellvertretenden Kassenverwalterin 
In der Dienstanweisung vom 01.02.2021 für die Kasse 
wurde Frau Birgit Fedrich als stellvertretende Kassen-
verwalterin benannt. Nach Art. 110 Abs. 2 Satz 1 GO ist 
eine Vertreterin der Kassenverwalterin auch förmlich zu 
bestellen. Die fehlende Bestellung von Frau Fedrich 
wurde bei der überörtlichen Prüfung der Kasse durch die 
staatliche Rechnungsprüfungsstelle am 18.07.2022 fest-
gestellt. 
Das Gremium ernannte Frau Birgit Fedrich nachträglich 
einstimmig zum 01.02.2021 förmlich zur stellvertreten-
den Kassenverwalterin.  

 
Reduzierung des Energieverbrauches durch die Ge-
meinde Kürnach 
Fortschreibung des Energiekonzeptes der Gemeinde 
Kürnach 
Im Jahr 2014 wurde, gefördert durch das Amt für Länd-
liche Entwicklung Unterfranken durch die Firma Ener-
gieConsult KEquadrat GmbH, 90475 Nürnberg, ein 
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Energiekonzept für die Gemeinde Kürnach erstellt. 
Das Gremium beschloss einstimmig, dass das Energie-
konzept für die Gemeinde Kürnach aus dem Jahr 2014 
aktualisiert werden soll. Hierfür sind Angebote, vorzugs-
weise beim damaligen Ersteller des Konzepts, einzuho-
len und evtl. Fördermöglichkeiten abzuklären. Der Zeit-
rahmen für die Erstellung der Fortschreibung soll abge-
fragt und bei der Vergabe möglichst berücksichtigt wer-
den. 
 

Umsetzung von Energieeinsparungsmaßnahmen in 
der Gemeinde Kürnach 
Seit 1. September 2022 gilt eine neue Energieverordnung 
der Regierung. Diese beinhaltet u.a. 

a. Durchgangsbereiche wie Flure, Foyers oder 
Technikräume sollen nicht mehr geheizt werden 
- außer, es gibt dafür sicherheitstechnische 
Gründe.  

b. Öffentliche Gebäude sollen nur noch bis höchs-
tens 19 Grad geheizt werden. Das gilt, wenn die 
Menschen in den Räumen vorwiegend sitzen.  

c. Es soll kein warmes Wasser fürs Händewaschen 
in öffentlichen Gebäuden geben - es sei denn, 
das ist aus hygienischen Gründen vorgeschrie-
ben.  

d. Die Beleuchtung von Gebäuden und Denkmä-
lern aus rein ästhetischen oder repräsentativen 
Gründen soll ausgeschaltet werden.  

e. Beleuchtete Werbeanlagen sollen von 22 Uhr 
abends bis 16 Uhr ausgeschaltet werden. 

 

Hierzu wurden/werden folgende Schritte unternommen: 
Zu a) In den gemeindlichen Liegenschaften werden 

die Durchgangsbereiche nicht mehr beheizt, au-
ßer wenn dies sicherheitstechnisch notwendig 
ist. 

Zu b) Die gemeindlichen Liegenschaften Rathaus, Al-
tes Rathaus, MZH, Haus der Vereine, Kürnacher 
Lebensräume werden nur noch bis höchstens 19 
Grad geheizt. 

Zu c) Wo dies aus hygienischer Sicht möglich ist, wird 
kein warmes Wasser für das Händewaschen an-
geboten. 

Zu d) Die Objektbeleuchtung für das Gasthaus Stern 
wird abgeschaltet 
Mit der Kath. Pfarrgemeinde wurde Kontakt 
aufgenommen, ob die nächtliche Beleuchtung 
des Kirchturms unterbleiben kann. 

Zu e) Verschiedenen privaten Grundstückseigentü-
mern (z.B. Gasthof Schwan, EDEKA Didis, Ge-
werbetreibende in den Industriegebieten) wur-
den bzw. werden auf die Energieverordnung mit 
der Bitte ihre Objektbeleuchtung zu überprüfen 
hingewiesen. 

 
Bedarfsmitteilung für Jahresantrag Städtebauförde-
rung 2023 
Aufbauend auf das ISEK wurden die bestehenden und 

laufenden Maßnahmen in Kürnach in die Bedarfsmittei-
lung für die Städtebauförderung 2023 ff integriert. 
Die Maßnahmen aus der Bedarfsmeldung 2022 wurden 
übernommen und betragsmäßig sowie zeitlich angepasst. 
Als neue Maßnahme im Jahr 2023 wurde lediglich der 2. 
BA beim „Spielplatz Güßgraben“ aufgenommen. Hier 
soll eine Beschattung des Spielbereiches und evtl. Lärm-
schutzmaßnahmen als Fördermaßnahme beantragt wer-
den. 
Das alte Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ 
wird nicht mehr weitergeführt. Künftige Maßnahmen 
werden nur noch über das neue Programm „Lebendige 
Zentren“ abgewickelt. 
Der vorgestellten Bedarfsmitteilung für die Städte-
bauförderung für das Jahr 2023 ff wurde vom Gremium 
einheitlich zugestimmt. Die Verwaltung wird beauftragt 
diese form- und fristgerecht einzureichen. 
 

Stadt Dettelbach, Vorhabenbezogener Bebauungs-
plan "Solarenergieanlage Bibergau Am Obstgarten" 
sowie 14. Änderung des Flächennutzungsplanes - 
frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öf-
fentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
Auf das Schreiben des Planungsbüros arc.grün, Kitzin-
gen, vom 21.07.2022 wurde hingewiesen. 
Im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange wird die Gemeinde Kürnach 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB frühzeitig zu der Bauleitpla-
nung gehört. 
Nachdem Stellungnahmen nur in der Zeit vom 
25.07.2022 bis zum 24.08.2022 abgegeben werden konn-
ten, wurde durch die Gemeinde Kürnach eine Fristver-
längerung aufgrund der anstehenden Sommerpause des 
Gemeinderates der Gemeinde Kürnach beantragt. Sei-
tens des Planungsbüros bzw. der Stadt Dettelbach wurde 
mit Schreiben vom 16.08.2022 mitgeteilt, dass auch un-
ter Berücksichtigung der Urlaubszeit leider keine Frist-
verlängerung möglich ist, da aufgrund der Dringlichkeit 
des Planungsfortschritts die Planung am 01.09.2022 im 
Bau- und Agrarausschuss der Stadt Dettelbach behandelt 
werden muss. 
Da aus Sicht der Verwaltung Belange der Gemeinde Kür-
nach durch die Bauleitplanung nicht berührt sind, wurde 
entschieden keine Stellungnahme abzugeben. Die Bau-
leitplanung wird dem Gremium zur Kenntnis gegeben. 
 
Der Bau- und Agrarausschuss der Stadt Dettelbach hat 
am 30.06.2022 die Aufstellung des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans „Solarenergieanlage Bibergau Am 
Obstgarten“ sowie die 14. Änderung des Flächennut-
zungsplanes beschlossen. 

 
Beschreibung der Planung: 
Die Stadt Dettelbach beabsichtigt, einen vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan zur Ausweisung eines Sonderge-
bietes für die Gewinnung von Erneuerbarer Energie 
nördlich der Ortschaft Bibergau aufzustellen. Anlass der  
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Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
„Solarenergieanlage Bibergau Am Obstgarten“ ist die 
Absicht des Vorhabenträgers auf einer Fläche von ca. 7,3 
ha in der Gemarkung Bibergau eine Photovoltaik-Frei-
flächen-Solaranlage zu errichten. Ziel ist es, erneuerbare 
Energie zu gewinnen und diese in das Netz des örtlichen 
Energieversorgers einzuspeisen. Es ist vorgesehen, dass 
sich auch Bürger vor Ort an diesem regionalen Projekt 
zur Gewinnung erneuerbarer Energien beteiligen kön-
nen. Durch das Vorhaben kann entsprechend des Erneu-
erbaren Energien Gesetzes (EEG) eine nachhaltige Ent-
wicklung der Energieversorgung unterstützt und der Bei-
trag der Erneuerbaren Energien an der Stromversorgung 
im Gemeindegebiet deutlich erhöht werden. Um die pla-
nungsrechtlichen und umweltbezogenen Anforderungen 
an die Bauleitplanung zu erfüllen, wird ein vorhabenbe-
zogener Bebauungsplan gem. § 30 in Verbindung mit § 
12 BauGB einschließlich Vorhaben- und Erschließungs-
plan und mit integriertem Grünordnungsplan und Um-
weltbericht einschließlich der Abarbeitung der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung und der Bearbeitung 
artenschutzrechtlicher Belange aufgestellt. 
 

Im für den Bereich des Plangebiets wirksamen Flächen-
nutzungsplan der Stadt Dettelbach ist der vorhabenbezo-
gene Bebauungsplan bislang als „Fläche für die Land-
wirtschaft sowie für Wein-/ und Obstbau“ dargestellt. Im 
Zuge des vorhabenbezogenen Bebauungsplans soll nun 
ein sonstiges Sondergebiet für Photovoltaik (SO) festge-
setzt werden. Da die im vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan getroffenen Festsetzungen für den Geltungsbereich 
nicht mit den Darstellungen des Flächennutzungsplanes 
übereinstimmen, ist eine Änderung des Flächennut-
zungsplanes erforderlich. Diese erfolgt im Parallelver-
fahren gemäß § 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB. 
 

Der Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes „Solarenergieanlage Bibergau Am Obstgar-
ten“ im Umfang von 7,3 ha befindet sich innerhalb der 
bisher landwirtschaftlich genutzten Feldflur, ca. 700 m 
vom nördlichen Ortsrand von Bibergau und 170 m vom 
Obsthof Zörner entfernt. Nördlich des Plangebietes gren-
zen Obstplantagen des Obsthofes an, auf den übrigen 
Seiten ist das Gebiet von ackerbaulich genutzten Flächen 
umgeben. Im Süden wird das Vorhabengelände von ei-
nem schmalen Schutzstreifen vor dem Graben begrenzt 
in Verbindung mit dem asphaltieren Flurweg und parallel 
verlaufendem Graben. 
 
Die aktuelle Vorhabensplanung sieht die Errichtung von 
Photovoltaikmodulen zur Nutzung der Sonnenenergie 
entsprechend der neuesten fachlichen und wirtschaftli-
chen Bedingungen vor. Es ist die Überbauung der 7,3 ha 
großen Sondergebietsfläche mit einer Modulfläche im 
Umfang von ca. 4,5 ha geplant. Die Solaranlagen werden 
in aufgeständerten Modulreihen errichtet. Die Höhe der 
Gestelle (selbsttragende Aluminiumkonstruktionen) be-
trägt maximal 3,50 m. Die Module auf den Modulträgern  

weisen einen Abstand zum Boden von mind. 0,80 m auf; 
sie sind etwa 6,80 m tief. Der Abstand zwischen den Rei-
hen beträgt in Abhängigkeit von der Geländeneigung ca. 
2,40 bis 3,00 m. Ergänzend sieht die aktuelle Vorhabens-
planung die Errichtung von vier Trafostationen, durch 
welche der erzeugte Strom direkt in das vorhandene Lei-
tungsnetz (20-kV-Leitung) eingespeist werden soll, so-
wie ein Wartungs-Häuschen vor. Die Übergabestation 
soll ca. 1,8 km nördlich der PV-Anlage angrenzend zu 
einer bestehenden Trafostation auf einem gemeindeeige-
nen Grundstück errichtet werden. Die Leitung dorthin 
kann in bestehenden Flurwegen verlegt werden. 
Das Gremium nahm die Bauleitplanung der Stadt Dettel-
bach für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solar-
energieanlage Bibergau Am Obstgarten“ sowie die 14. 
Änderung des Flächennutzungsplanes mit integriertem 
Landschaftsplan in der Vorentwurfsfassung vom 
30.06.2022 zur Kenntnis. Die von der Verwaltung ge-
troffene Entscheidung keine Stellungnahme abzugeben 
wurde vom Gremium einstimmig bestätigt. 
 

Gemeinde Unterpleichfeld, Aufstellung des Bebau-
ungsplanes "Grundschule" - Beteiligung der Behör-
den und Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 
BauGB 
Auf das Schreiben der rö ingenieure GmbH, Würzburg, 
vom 04.08.2022 wurde hingewiesen. 
Im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange wurde die Gemeinde Kür-
nach gemäß § 4 Abs. 2 BauGB erneut zu der Bauleitpla-
nung gehört. Das Gremium musste entscheiden, ob eine 
Stellungnahme abgegeben wird. 
Aufgrund der eingeräumten Fristverlängerung kann eine 
Stellungnahme bis zum 23.09.2022 abgegeben werden. 
 

Hinweis zum bisherigen Verfahrensverlauf: 
Mit Schreiben vom 19.05.2022 wurde die Gemeinde 
Kürnach bereits im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
nach § 4 Abs. 1 BauGB am Verfahren beteiligt. Der Bau-
ausschuss der Gemeinde Kürnach hat in seiner Sitzung 
am 31.05.2022 die Aufstellung des Bebauungsplanes 
„Grundschule“ der Gemeinde Unterpleichfeld in der 
Vorentwurfsfassung vom 03.05.2022 zur Kenntnis ge-
nommen. Das Gremium hat dabei beschlossen, hierzu 
keine Stellungnahme abzugeben. 
 

Die Entwurfsunterlagen in der Fassung vom 28.07.2022 
liegen nun zur Stellungnahme aus. 

 
Beschreibung der Planung: 
Die Gemeinde Unterpleichfeld plant am westlichen Orts-
rand des Ortsteils Unterpleichfeld eine Fläche für Ge-
meinbedarf für die Errichtung einer neuen Grundschule 
mit Hort sowie eine Fläche für eine dezentrale Regen-
wasserbewirtschaftung für Teilerschließungsgebiete der 
Ortsteile Burggrumbach und Unterpleichfeld auszuwei-
sen. In den vorliegenden Unterlagen wird der Bebau-
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ungsplan „Grundschule“ mit ca. 1,641 ha Gesamtfläche 
behandelt. Die Lage des westlichen Geltungsbereiches 
bietet einen sehr günstig gelegenen Standort für die neue 
Grundschule, da die Fläche südlich liegend unmittelbar 
an die Verbandsschule des Schulverbands Mittelschule 
Pleichach Kürnachtal in Unterpleichfeld angrenzt. Sport-
flächen befinden sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe. 
Zusammen mit der bestehenden Mehrzweckhalle und 
den nördlich der Burggrumbacher Straße gelegenen Ein-
richtungen des Kindergartens und des Kulturgebäudes 
sowie der Integration der öffentlichen Bücherei in den 
Neubau wird das soziale und kulturelle Angebot maß-
geblich gestärkt. Im bestehenden Schulgebäudekomplex 
ist nicht genügend Platz für die expandierende Mittel-
schule, die Grundschule und den Hort. Eine Beschulung 
nach dem Konzept des „Marktplatzes“ mit Kleingruppen 
ist im bestehenden Bau nur schwer umsetzbar. Um den 
Ansprüchen an eine moderne Unterrichtsgestaltung ge-
recht zu werden, soll ein neues Grundschulgebäude mit 
integriertem Hort errichtet werden. 
 

Der Gemeinderat der Gemeinde Unterpleichfeld hat sich 
daher zusammen mit dem Verband entschlossen, einen 
Neubau auf dem unmittelbar südlichen liegenden freien 
Grundstück zu errichten. Dieser soll Raum für etwa 250 
Schüler bieten, und den Anforderungen an eine moderne 
Grundschule gerecht werden. Es werden gebäudeintern 
Erweiterungsmöglichkeiten vorgesehen. 
 

Mit einem dezentralen Regenrückhaltebecken und einer 
Drosselleitung zum Vorfluter „Pleichach“ wird im süd-
westlichen Geltungsbereich ermöglicht Regenwasser aus 
einem Einzugsgebiet von ca. 30,6 ha getrennt vom 
Schmutzwasser abzuleiten und damit die Abwasserreini-
gung maßgeblich zu entlasten. Für die Realisierung ist 
die Umnutzung der bestehenden Mischwasserkanäle in 
Teilgebieten in Burggrumbach und Unterpleichfeld zu 
einem reinen Schmutzwasserkanal sowie die Herstellung 
eines neuen Regenwassersammlers erforderlich. Weite 
Teile der bestehenden Erschließungsgebiete sind histo-
risch bedingt als Mischsystem erschlossen und umfäng-
lich an die Abwasserreinigungsanlage angeschlossen. 
Erst in den letzten Jahren wurden neue Erschließungsge-
biete als Trennsystem etabliert, um die Abwasserreini-
gungsanlage zu entlasten. Alternative verfügbare und ge-
eignete Flächen für einen dezentralen und topographisch 
günstig gelegenen Standort wurden im Vorfeld geprüft. 
Neben der Abfrage der Verkaufsbereitschaft bei Eigen-
tümern von entsprechend geeigneten Flurstücken in der 
Gemeinde Unterpleichfeld konnten keine geeigneten 
Flächen bereitgestellt werden. 
 
Die 11. Änderung des Flächennutzungsplanes, die am 
12.02.2020 wirksam wurde, setzt für die zu überplanende 
Fläche der Grundschule eine Fläche für den Gemeinbe-
darf ohne konkrete Vorgaben fest. Bis zur 10. Änderung 
wurde die Fläche, die für die Grundschule vorgesehen ist, 
als durchgrünte Verkehrsfläche dargestellt. 

Die Fläche für das dezentrale Regenrückhaltebecken ist 
bisher noch nicht im Flächennutzungsplan erfasst. Der-
zeit läuft das Verfahren der 12. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes. 
Der Gemeinderat der Gemeinde Kürnach nahm die Auf-
stellung des Bebauungsplanes „Grundschule“ der Ge-
meinde Unterpleichfeld in der Entwurfsfassung vom 
28.07.2022 zur Kenntnis. Es bestand einstimmig Einver-
ständnis, hierzu keine Stellungnahme abzugeben. 
 

Förderantrag "Digitales Rathaus" für die Beschaf-
fungsmaßnahme zur erstmaligen Bereitstellung von 
bisher nicht angebotenen Online-Diensten mit oder 
ohne digitalem Fachverfahren 
 
Dem kommunalen Bereich kommt bei der Umsetzung 
des OZG eine entscheidende Rolle zu, da dort ein Groß-
teil der Verwaltungsleistungen angeboten wird. Mit dem 
Förderprogramm „Digitales Rathaus“ wird der Freistaat 
Bayern deshalb die bayerischen Gemeinden, Landkreise 
und Bezirke unterstützen. 
 

Zur Umsetzung hat die AKDB ein Angebot vorgelegt. In 
dem Angebot sind nun folgende Bestandteile enthalten: 
a) Online-Dienste-Bundle 

· Klassischer Fachdienst „Meine Meldedaten“ 
· Klassischer Fachdienst „Wohnungsgeberbestä-

tigung“ 
· Klassischer Fachdienst „eSEPA“ 

b) komXformularcenter 
 

Der Förderhöchstsatz liegt bei 20.000,00 Euro. 
Um förderfähig zu werden, muss die Investitionssumme 
mindestens 2.500,00 Euro betragen und es müssen min-
destens 20 Fachdienste angebunden werden. Dies wür-
den mit o.g. Angebot erreicht. 
Der Fördersatz beträgt 80-90% (Raum mit besonderem 
Handlungsbedarf 90% - dies trifft für Kürnach zu). 
Somit läge der Eigenanteil der Gemeinde bei 1.484,73 
Euro. 
Die laufenden Kosten sind in den aufgezeigten Preisen 
für 48 Monate für die klassischen Fachdienste beinhaltet. 
Beim komXformularcenter sind die laufenden Kosten für 
36 Monate berücksichtigt. 
 

Laufende Kosten nach dem Förderzeitraum betragen: 
· Meine Meldedaten  136,40 Euro / Jahr 
· Wohnungsgeberbestätigung:   81,85 Euro / Jahr 
· eSEPA:  51,83 Euro / Jahr 
· komXformularcenter:  840,00 Euro / Jahr 

 

Da bereits Fachverfahren der AKDB im Einsatz sind, 
handelt es sich bei der Einführung des Bürgerservicepor-
tals um eine Erweiterung bereits erbrachter Leistungen, 
da die Fachverfahren mit den Online-Diensten verknüpft 
sind. Sollten von einem anderen Anbieter Online-Dienste 
gekauft werden, würde das bedeuten, dass man eine Leis-
tung mit anderen technischen Merkmalen kauft die nicht 
mit den bereits bestehenden Fachverfahren integriert 
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sind. Die Einführung von Online-Diensten eines Mitbe-
werbers könnte dazu führen, dass aufgrund unterschied-
licher Anforderungen an die Systeme technische Schwie-
rigkeiten entstehen könnten, wenn z.B. die Online-
Dienste nicht in die Hauptverfahren integrierbar sind. 
 

Das Gremium beschloss: Mit der Stellung eines Förder-
antrages im Rahmen des Förderprogramm „Digitales 
Rathaus“ besteht Einverständnis. 
Der Förderantrag ist auf Basis des Angebots der AKDB 
vom 15.07.2022 zu stellen. Es sollen die Bereiche „On-
line-Dienste-Bundle“ und „Persönliche Webformular-
Lösung komXformularcenter“ beauftragt werden. Da be-
reits Fachverfahren der AKDB im Einsatz sind, handelt 
es sich bei der Einführung des Bürgerserviceportals um 
eine Erweiterung bereits erbrachter Leistungen, da die 
Fachverfahren mit den Online-Diensten verknüpft sind. 
Sollten von einem anderen Anbieter Online-Dienste ge-
kauft werden, würde das bedeuten, dass man eine Leis-
tung mit anderen technischen Merkmalen kauft die nicht 
mit den bereits bestehenden Fachverfahren integriert 
sind. Die Einführung von Online-Diensten eines Mitbe-
werbers könnte dazu führen, dass aufgrund unterschied-
licher Anforderungen an die Systeme technische Schwie-
rigkeiten entstehen könnten, wenn z.B. die Online-
Dienste nicht in die Hauptverfahren integrierbar sind.  
Nach Abschluss des Förderverfahrens bzw. nach Ertei-
lung einer Erlaubnis zum Maßnahmenbeginn vor Geneh-
migung ist die AKDB gemäß des Angebots vom 
15.07.2022 zu beauftragen. 
Vereinbarung mit dem Landkreis Würzburg für die 
Pflege der Atemschutzgeräte der Freiwilligen Feuer-
wehr Kürnach 
Vom Landkreis Würzburg wurde der Entwurf einer Ver-
einbarung zur Pflege der gemeindlichen Atemschutzge-
räte vorgelegt. 
Erster Bürgermeister informiert das Gremium darüber, 
dass die Gemeinde aktuell 8 Atemschutzgeräte besitzt. 
Lt. der Vereinbarung zur Pflege der gemeindlichen 
Atemschutzgeräte würde pro Atemschutzgerät eine Ge-
bühr von Euro 200,-- anfallen. Es geht aus der Vereinba-
rung allerdings nicht eindeutig hervor, ob es sich um eine 
Flatrate je Gerät handelt oder ob pro Einsatz eines Gerä-
tes eine Gebühr von Euro 200,--anfällt. 
 

Daher wird aus dem Gremium ein Konkretisierungsvor-
schlag eingebracht. 
Dem vorgelegten Entwurf einer Vereinbarung mit dem 
Landkreis Würzburg zur Pflege der gemeindlichen 
Atemschutzgeräte wird vom Gremium einstimmig mit 
folgenden Änderungen zugestimmt: 
§ 5 (1) Der Landkreis Würzburg stellt die Leistungen der 
Atemschutzwerkstatt nach dieser Vereinbarung (§ 4) zu 
folgenden Gebühren zur Verfügung: 

- 200,00 € je Atemschutzgerätesystem (Pressluft-
atmer, Lungenautomat, Maske) oder je Sicher-
heitstrupptasche pro Jahr. 

§ 5 (2) Die Gebühr entsteht mit der ersten Ablieferung 

der Atemschutzgeräte in der Atemschutzwerkstatt im 
Kalenderjahr. 
 

Geschenk für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr 
bei Jubiläen ab 40 Jahre im aktiven Dienst 
Feuerwehrleute, die auf 40 oder 50 Jahre aktiven Dienst 
zurückschauen können, erhalten u.a. als Anerkennung ih-
rer Leistung für die Allgemeinheit vom Landkreis einen 
Aufenthalt von einer Woche im Feuerwehrerholungs-
heim in Bayerisch Gmain geschenkt. 
Da der Landkreis diese Leistung nur für den/die aktive/n 
Feuerwehrmann/frau übernimmt, wird angeregt, dass die 
Gemeinde gleichzeitig die Kosten für eine Woche Auf-
enthalt für den Lebenspartner trägt. 
Die Gemeinde Kürnach übernimmt die Kosten für eine 
Woche Erholungsurlaub im Feuerwehrerholungsheim in 
Bayerisch Gmain von Lebenspartnern der Feuerwehr-
leute, die 40 oder 50 Jahre im aktiven Dienst gestanden 
haben und den vom Landkreis geschenkten Urlaub in 
Anspruch nehmen bei einem gleichzeitigen Aufenthalt 
bis zu einer max. Höhe von 350,-- € gegen Nachweis, das 
Gremium beschloss dies einstimmig. 
 

Instandsetzung der Straßen sowie der Treppenanlage 
im Bereich "Neuer Berg" - Umsetzung eines Trenn-
systems für die gemeindliche Entwässerungsanlage 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 05.05.2022 be-
schlossen, dass bei den Planungen für die Instandsetzung 
der Straßen sowie der Treppenanlage im Bereich „Neuer 
Berg“ die Realisierung eines Trennsystems vorgesehen 
werden soll. Es sollte ein Trennsystem durch die Vari-
ante 1 für die Ableitung der Niederschlagswässer umge-
setzt werden. 
Nach erfolgter Prüfung der Variante 1 ist festzustellen, 
dass sich diese nicht umsetzen lässt. Der Eigentümer des 
betroffenen Grundstückes hat seine Zustimmung für eine 
Leitungsverlegung (Rohrvortriebsverfahren) nicht er-
teilt. 
Nachdem somit weder das Grundstück Fl.Nr. 2200/1 
noch Fl.Nr. 2199/10 für eine Leitungsverlegung zur Ver-
fügung steht, wird entsprechend dem Gemeinderatsbe-
schluss vom 05.05.2022 die bisherige Variante umge-
setzt, wobei der Oberflächenabfluss am Sonnenhang ent-
fällt und vorläufig durch den bestehenden Mischwasser-
kanal entwässert wird. 
Entsprechend dem Gemeinderatsbeschluss vom 
05.05.2022 wird die Instandsetzung der Straßen sowie 
der Treppenanlage im Bereich „Neuer Berg“ gemäß Be-
schlusslage abschließend geplant und ausgeschrieben. 
Das Gremium nahm dies zur Kenntnis. 
 
Entwässerungseinrichtung - Protokoll Verbandsver-
sammlung des AGW vom 13.07.2022 - Änderung des 
Abrechnungsmodus 
In der Verbandsversammlung des AGW am 13.07.2022 
wurde der Aufteilungsschlüssel der Einleitungsentgelte 
sowie der Verwaltungskosten mehrheitlich gegen die 
Stimmen der Gemeinden Kürnach und Estenfeld neu be-
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Die nächste Sitzung 
 

des Gemeinderates findet 
 

am 10.11.2022 
 

um 19:30 Uhr  
 

statt. 
 

schlossen. 
Die Änderungen lauten: 
 

Der zum 01.01.2023 anzuwendende Verteilungsschlüs-
sel des Einleitungsentgeltes und 
der Verwaltungskosten des AGW wird wie folgt festge-
legt: 
1. Entgelt für Durchleitung 

· 50 % Abwassermenge / 50 % Schmutzfracht 
2. Entgelt für Abwasserbehandlung 

· 50% Abwassermenge/ 50% Schmutzfracht 
3. Entgelt für Übergabestellen 

· 50% Abwassermenge/ 50 % Schmutzfracht 
4. Entgelt für Drittleistungen 

· 50 % Abwassermenge/ 50 % Schmutzfracht 
S. Verwaltungskosten AGW 

· 50 % Abwassermenge/ 50% Schmutzfracht 
 

Die Weiterverrechnung erfolgt durch den AGW auf 
Grundlage der Frischwassermenge an jede einzelne Mit-
gliedsgemeinde. 
Dies bedeutet für die Gemeinden Kürnach und Estenfeld 
voraussichtlich Mehrkosten in Höhe von ca. 65.000 €. 
Das Gremium nahm dies zur Kenntnis. 
 

Glasfaserversorgung in der Gemeinde Kürnach - Ei-
genausbau durch die Fa.  GlasfaserPlus 
Die GlasfaserPlus beabsichtigt, das Telekommunikati-
onsnetz im Gebiet der Gemeinde Kürnach eigenfinan-
ziert auf ein modernes Glasfasernetz (Glasfaser bis ins 
Gebäude bzw. bis in die Wohnung) aufzurüsten. Die Er-
fahrungen zeigen, dass partnerschaftliche Kontakte und 
eine mit den Gemeinden bzw. Städten abgestimmte Vor-
gehensweise wesentlich zum Erfolg des Breitbandaus-
baus beitragen können. Durch einen abgestimmten Aus-
bau profitieren die Anwohner schneller von den neuen 
zukunftsfähigen Anschlüssen, darüber hinaus wird die 
Belastung der Anwohner durch die Verlegung verringert. 
Eine Begleitung der Gemeinden bzw. Städte sorgt zudem 
für eine bestmögliche Akzeptanz des Ausbaus bei Unter-
nehmen und Privathaushalten. Ein entsprechender Aus-
bauplan ist dem TOP beigefügt. Der Ausbau erfolgt ent-
sprechend des Telekommunikationsgesetzes und bedarf 
deshalb nicht der Zustimmung der Gemeinde Kürnach. 
 
Die GlasfaserPlus ist ein Beteiligungsunternehmen der 
Telekom Deutschland GmbH. Aufgabe des Unterneh-
mens ist die Errichtung von Glasfasernetzen in Deutsch-
land. Die GlasfaserPlus setzt auf „Open Access Netze“. 
Alle interessierten Telekommunikationsunternehmen 
können als Wholesale- Partner Vorleistungen zu diskri-
minierungsfreien Konditionen von der GlasfaserPlus ein-
kaufen. Auf Basis dieser Vorleistungen können sie ei-
gene Endkundenangebote anbieten. Die Telekom selbst 
ist Wholesale-Partner der GlasfaserPlus und wird ihre ei-
genen Endkundenprodukte auf dem Netz der Glasfaser-
Plus anbieten. Die Telekom vereinbart im Auftrag der 
GlasfaserPlus die Rahmenbedingungen für den Glasfa-

serausbau in der Gemeinde Kürnach und ist das Ein-
gangstor für alle Belange rund um den Ausbau. 
In einer gemeinsamen Erklärung sollen die wesentlichen 
Eckdaten sowie die weitere Vorgehensweise zum Glas-
faserausbau näher beschrieben werden. Es besteht Ein-
vernehmen, dass diese Erklärung lediglich dem gemein-
samen Ziel eines erfolgreichen Glasfaserausbaus in der 
Gemeinde Kürnach dient, aber keine eigenen Rechte und 
Pflichten begründen soll und dadurch keine Vorabgeneh-
migungen bzw. -zustimmungen erteilt werden. 
Der Hausanschluss mit Glasfaser ist für alle Nutzer kos-
tenfrei, sofern sie bei einem der zugelassenen Anbieter 
einen Glasfasertarif beauftragt.  
Bei der anstehenden Sanierung der Dorfmitte sollte die 
Gemeinde Kürnach analog des bestehenden Masterplans 
für den Breitbandausbaus die entsprechende Verkabe-
lung installieren. Diese könnte dann bei Ausbau durch 
die GlasfaserPlus an diese analog der bereits eingebauten 
Verkabelung weiterveräußert werden. Das Gremium 
nahm dies zur Kenntnis. 
 

Wasserpreiserhöhung der Fernwasserversorgung 
Franken ab 01.01.2024 
Mit Schreiben vom 12. August 2022 wurde von der Fern-
wasserversorgung Franken mitgeteilt, dass der Wasser-
preis ab dem 01.01.2024 von 1,20 €/m³ auf 1,35 €/m³ (je-
weils zzgl. USt) erhöht werden wird. 
Da der Kalkulationszeitraum die Jahre 2019 bis 2023 ent-
hält, wird im nächsten Jahr die Anpassung der Kalkula-
tion ab dem Jahr 2024 erfolgen. Hierbei muss die Erhö-
hung des Wasserpreises berücksichtigt werden. Das Gre-
mium nahm dies zur Kenntnis. 
 

Satzung über die Benutzung des Friedhofs und der 
Bestattungseinrichtungen 
Derzeit wird die Satzung über die Benutzung des Fried-
hofs und der Bestattungseinrichtungen erarbeitet. 
Der entsprechende Entwurf wird in das Ratsinformati-
onssystem gestellt, sobald er fertiggestellt ist. 
Für den Entwurf der Gebührensatzung wird die Auftei-
lung der Kosten und in Teilen die Stammsatzung benö-
tigt. Auch dieser Entwurf wird in das Ratsinformations-
system gestellt, sobald er fertiggestellt ist. 
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Liebe Kürnacher Bürger*innen, 
 
jedes Jahr im Winter werden die Gemeindeverwaltung 
und der Winterdienst mit Vorschlägen und Fragen 
über die Art und Weise, wie geräumt und gestreut wer-
den soll, konfrontiert. Da es in diesem Zusammenhang 
immer wieder heißt „... die Gemeinde muss...“ und „… 
die Gemeinde ist verpflichtet…“ möchten wir an die-
ser Stelle wieder einmal darstellen, was die Gemeinde 
muss und wozu sie verpflichtet ist. 
 
Ich möchte vorab jedoch einige Hintergründe zum 
Winterdienst der Gemeinde Kürnach liefern. 
 
Im Winter leisten die Mitarbeiter des Bauhofes der 
Gemeinde Kürnach täglich einen Bereitschaftsdienst. 
Ein Späher bewertet früh am Morgen den tatsächli-
chen Räum- und Streubedarf. Besteht die Notwendig-
keit eines Winterdiensteinsatzes, ruft der Späher den 
Winterdiensteinsatz aus. Daraufhin beginnen um 
4:00 Uhr die Mitarbeiter des Bauhofes mit vier Mann-
schaften, zwei Teams mit Räummaschinen und zwei 
Mannschaften sowohl mobil als auch fußläufig den 
Winterdienst.  
 
Ein festgeschriebener Räumungsplan wird in Reihen-
folge abgearbeitet. 
 
Aufgrund der unterschiedlichen Beschaffenheit der 
Straßenbeläge müssen unsere Schneeschieber so aus-
gestattet sein, dass sie für alle Beläge gleichermaßen 
einsetzbar sind. Dies führt auf den verschiedenen Ein-
satzbereichen zu kleineren Unterschieden in ihrer 
Wirksamkeit. 

 
Räum- und Streupflicht im Fahrverkehr: 
Innerorts besteht eine Räum- und Streuverpflichtung 
nur an verkehrswichtigen und zugleich gefährlichen 
Straßenstellen. Allein das Vorliegen des Merkmals 
Verkehrswichtigkeit, ohne dass daneben auch Gefähr-
lichkeit (und umgekehrt) gegeben ist reicht nicht aus, 
um für die Kommune eine Verpflichtung zur Durch-
führung von Winterdienstmaßnahmen zu begründen! 
Die Verkehrswichtigkeit einer Straße ergibt sich aus 
deren Bedeutung für die weitere Region, nicht aus de-
ren Bedeutung für die nähere Umgebung. So besteht 
keine Räum- und Streupflicht für eine Straße zu einem 
Einödhof als einzige Anbindung zum Straßennetz, da 
auf die Region bezogen dieser Straße nur untergeord-
nete Bedeutung zukommt. Als verkehrswichtig beur-
teilt werden Ortsdurchfahrten von Bundes-, Landes- 
und Kreisstraßen, örtliche Hauptverkehrsstraßen (z.B. 
große Durchgangsstraßen) und bei kleineren Gemein-
den örtliche Verkehrsmittelpunkte wie Ortskern, 

Marktplatz und Hauptkreuzungsstelle. Als gefährlich 
werden Straßenstellen angesehen, die wegen ihrer ei-
gentümlichen Anlage oder bestimmter Zustände, die 
nicht oder ohne weiteres erkennbar sind, die Möglich-
keit eines Unfalls auch für den Fall nahelegen, dass der 
Verkehrsteilnehmer die im Verkehr erforderliche 
Sorgfalt beachtet. Dies sind insbesondere Stellen, an 
denen Fahrzeuge erfahrungsgemäß bremsen, auswei-
chen oder sonst ihre Fahrtrichtung ändern müssen, so 
z.B. scharfe oder unübersichtliche Kurven, Fahrbahn-
verengungen, Gefällestrecken, Straßenkreuzungen 
und Einmündungen. 
 
 
 
Räum- und Streupflicht im Fußgängerverkehr: 
Die Anforderungen der Pflichten gegenüber dem Fuß-
gängerverkehr beurteilen sich danach, ob der betref-
fende Straßenteil sich innerhalb oder außerhalb der ge-
schlossenen Ortslage befindet, wobei auch hier das äu-
ßere Erscheinungsbild der Ortsbebauung, nicht das 
Ortsschild, entscheidend ist. Innerorts besteht eine un-
eingeschränkte Räum- und Streuverpflichtung für 
Gehwege und die nur für den Fußgängerverkehr be-
stimmten Teile öffentlicher Straßen- und Gehbahnen. 
Bezüglich den Gehwegen und Gehbahnen ist eine 
Übertragung des Winterdienstes auf die Anlieger 
möglich (www.kuernach.de-->Bürgerservice-->Orts-
recht/Satzungen-->Verordnung über die Reinhaltung 
und Reinigung der öffentlichen Straßen und die Siche-
rung der Gehbahnen im Winter). Von diesem Recht 
wird in der Gemeinde Kürnach Gebrauch gemacht. 
 
Trotz Übertragung des Winterdienstes verbleibt nach 
der Rechtsprechung eine Überwachungs- und Kon-
trollpflicht bei der Kommune, welcher sie bei der Aus-
übung der ihr auch weiterhin anderweitig obliegenden 
Räum- und Streuverpflichtung nachkommen kann. 
Stellt die Kommune wiederholt Verstöße gegen die 
Übertragung auf die Anlieger fest, hat sie dem notfalls 
mit der Verhängung von Bußgeldern entgegenzuwir-
ken.  
 
 
Ich hoffe, mit diesem Schreiben einerseits Klarheit 
zum Thema Winterdienst herbeigeführt zu haben, und 
andererseits künftig Verständnis für die Verfahrens-
weisen im Umgang damit zu erlangen. 

 
 
 
 
Ihr Erster Bürgermeister 
René Wohlfart 
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Bürgerversammlung 
 

24. November 2022 
20:00 Uhr, Höllberghalle 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
Mitte November darf ich Sie zur Bürgerversamm-
lung der Gemeinde Kürnach in die Höllberghalle 
einladen. Neben dem Besuch der Gemeinderatsit-
zungen, dem Ansprechen auf der Straße oder der 
Kommunikation über E-Mail, Telefon und Internet 
soll diese Veranstaltung immer dazu dienen, Maß-
nahmen und Projekte vorgestellt zu bekommen, 
Anfragen zu stellen oder mit Gemeinderat und Bür-
germeister zu diskutieren.  
 
Über Presse, Mitteilungsblatt und Internet versu-
chen wir die Bevölkerung bestmöglich zu infor-
mieren, die Bürgerversammlung bietet die Gele-
genheit etwas tiefer über bestimmte Entwicklungen 
der Gemeinde Kürnach zu berichten. Konkrete Fra-
gen können auch in den Bürgerforen vor Gemein-
deratssitzungen gestellt werden. Dazu und zum Be-
such der Bürgerversammlung lade ich Sie ALLE 
recht herzlich ein.  
 
Schwerpunktthemen werden sein: 
 

• Zahlen, Daten, Fakten 
• Friedhoferweiterung 
• Entwicklung Fronhofareal  

(Bachgasse 6 und 8) 
• Hochwasserschutz 
• Energiekonzept der Gemeinde Kürnach 
• Diskussion und Fragen 

 
Es wäre schön, wenn Sie Zeit fänden, die Bürger-
versammlung zu besuchen.  
 
Interessieren Sie sich für Ihre Heimat! Ich und der 
Gemeinderat freuen uns auf Ihr Dabeisein und eine 
rege Diskussionsteilnahme. 
 
Für die Bewirtung sorgt der SV-Kürnach.  
Danke dafür!  
 
Herzlichen Dank für Ihr Interesse. 
 
 
René Wohlfart 
Erster Bürgermeister 

Pressemitteilung Landratsamt Würzburg, Oktober 2022 

Kleine Photovoltaik-Anlagen auf dem Bal-
kon oder Dach: Landkreis-Bürgerinnen 
und -Bürger können Förderanträge ab 
dem 12. Oktober 2022 einreichen 
Richtlinien und Online-Antragsformular auf In-
ternetseite des Landkreises Würzburg zu finden 
Der Kreisausschuss gab grünes Licht, nun hat auch der 
Kreistag einstimmig beschlossen, dass der Landkreis 
Würzburg noch in diesem Jahr den Kauf kleiner Pho-
tovoltaik-Anlagen mit einer maximalen Anschluss-
leistung von 600 Watt auf dem Balkon oder Dach för-
dern kann. Mit einem Balkonkraftwerk beziehungs-
weise einer Stecker-Solaranlage (oft auch Mini-Solar-
anlage genannt) können Haushalte ganz einfach einen 
Teil ihrer benötigten Energie selbst produzieren und 
dadurch Kosten sparen. 
Die kleinen Kraftwerke werden auf dem Balkon oder 
Garagendach, im Garten oder an einer anderen son-
nenreichen Stelle installiert – in den meisten Fällen ist 
dafür kein Techniker notwendig. Der per Sonne er-
zeugte Strom wird dann über die Steckdose in den 
Stromkreislauf des Haushalts eingespeist. Die An-
schaffung solcher Anlagen fördert der Landkreis in 
diesem Jahr mit einem kleinen Fördertopf aus Rest-
mitteln des Haushalts 2022. Dafür stehen rund 20.000 
Euro zur Verfügung. Ab dem Jahr 2023 soll im Haus-
halt hierfür ein eigenes Budget beantragt und nach Zu-
stimmung des Kreistages ausgewiesen werden. 
Gefördert werden gemäß der Richtlinie 50 Prozent der 
Anschaffungskosten (bis maximal 200 Euro). „Mit 
dem Förderprogramm möchten wir Anreize für Bür-
gerinnen und Bürgern schaffen, ihren Solarstromanteil 
zu erhöhen und damit den Geldbeutel und die Umwelt 
zu schonen“, betont Landrat Thomas Eberth.  
Die genauen Förderkriterien, der Online-Antrag und 
die Kontaktmöglichkeiten bei weiteren Fragen sind 
auf der Internetseite des Landkreises Würzburg zu fin-
den unter: www.landkreis-wuerzburg.de/solargeraete. 
Bei Fragen hilft Ihnen zudem Christian Graf vom 
Stabsstellenfachbereich 7 Klimaschutz, Energiewende 
und Mobilität unter Tel. 0931 8003 5114 gerne weiter. 
Große Dach-Photovoltaik-Anlagen mit mehr als 600 
Watt Anschlussleistung und bereits seit längerem ge-
kaufte Balkonkraftwerke können nicht über die Richt-
linie gefördert werden. 
 

Veranstaltungshinweis: Informationen rund um das Thema 
„Solarenergie vom Balkon in die Steckdose“ bietet ein 
Fachvortrag von Maximilian Braun und Julian Entner von 
der Firma Main-SteckerSolar, der vom BUND Naturschutz 
organsiert wird. Die Veranstaltung findet am 3. November 
2022 um 19 Uhr im Ökohaus Würzburg, Luitpoldstraße 
7a, 97082 Würzburg, statt. Der Eintritt kostet sechs 
Euro.  Anmeldung unter 0931/43972. 
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Wichtig – Wichtig – Wichtig – Wichtig 
 

 

In Kürnach werden der ruhende und der fließende 
Verkehr überwacht! Alle Verkehrsverstöße werden 
entsprechend geahndet! Dabei geht es der Gemeinde 
Kürnach nicht um die „Abzocke“ der Verkehrsteil-
nehmer, sondern um die Gewährleistung vernünftiger 
Verkehrsverhältnisse für alle Verkehrsteilnehmer und 
hier besonders für die Kinder. Danke! 
 

Denken Sie bitte an Ihre Parkscheibe im Altort und 
das ordnungsgemäße Parken. 
 

Hinweise:  
Hauptstr./Dorfmitte max. 20 km/h. Alle weiteren 
Straßen im Ortsbereich Kürnachs max. 30 km/h. 
Pleichfelder Str./Prosselsheimer Str. max. 50 km/h. 
 

Blitzer Hinweis und Termine – auf unserer 
Homepage: www.kuernach.de 
 

Bitte dringend beachten! 
 

Das übernächste Mitteilungsblatt (Weihnachten/ 
Januar 2020) erscheint kurz vor Weihnachten. 
 

Der Anzeigenschluss hierfür ist bereits am 
Donnerstag, 01.12.2022. 

 

Wir bitten um dringende Beachtung des Anzeigen-
schlusses. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
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Bitte dringend beachten! 
 

Das übernächste Mitteilungsblatt (Weihnachten/ 
Januar 2020) erscheint kurz vor Weihnachten. 
 

Der Anzeigenschluss hierfür ist bereits am 
Donnerstag, 01.12.2022. 

 

Wir bitten um dringende Beachtung des Anzeigen-
schlusses. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

 

Die Gemeindeverwaltung ist für Sie da: 
 

Montag bis Freitag von   8:00 – 12:00 Uhr 
Dienstag von 14:00 – 18:00 Uhr 
Donnerstag von 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Bürgermeister Wohlfart ist grundsätzlich im Rathaus erreich-
bar. Aufgrund der Termindichte ist eine Terminabsprache über 
9069-0 empfehlenswert.  
E-Mail: rene.wohlfart@kuernach.de 
Es können jederzeit Termine außerhalb der Öffnungszeiten, 
auch abends und am Wochenende abgesprochen werden.  
 

Telefon:    09367/9069-0 Fax: 09367/9069-50 
Internet:   www.kuernach.de 
E-Mail:     info@kuernach.de 
 

Um Einhaltung der Öffnungszeiten wird gebeten. 
 
 

Barrierefreier Zugang über den hinteren 
Seitenanbau (Bitte Klingel benutzen). 

Internetcafé für Senior*innen eröffnet 
 
Das Internetcafé von Senior*innen für Senior*innen in 
Kürnach ist eröffnet. Zusammen mit den ersten Besu-
chern startete KIS, die „Kürnacher Internetsenior*in-
nen“, eine Initiative des Seniorenbeirats der Gemeinde 
Kürnach. 
Erster Bürgermeister René Wohlfart und Behinderten-
beauftragte Susanne John wünschten dem Projekt gu-
tes Gelingen und viel Erfolg. Nach einem Gläschen 
Sekt zum Start galt es gleich, die ersten Besucher zu 
beraten. 
Das Internetcafé ist jeden zweiten und vierten Diens-
tag des Monats von 09.00 bis 12.00 Uhr im Haus der 
Vereine geöffnet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Informationen - November 2022 

 
Liebe Kürnacher Seniorinnen und Senioren! 
 
Der Seniorenbeirat bedankt sich bei rund 160 Per-
sonen, die sich an der Befragung beteiligt haben. 
Die eingegangenen Fragebögen werden derzeit 
ausgewertet. Die Ergebnisse werden im Rahmen 
eines Workshops am 18.01.2023 vorgestellt und 
diskutiert. Alle interessierten Kürnacher sind ein-
geladen, an dem Workshop teilzunehmen. Wei-
tere Informationen hierzu erfolgen in nächsten 
Ausgaben des Mitteilungsblatts.  
 
Tanznachmittag: Die offene Tanzgruppe für Se-
nior:innen trifft sich zukünftig jeden 2. und 4. 
Donnerstag im Foyer der Höllberghalle. Getanzt 
wird von 15.00 Uhr bis 16.30 Uhr.  
Alle sind willkommen, Anmeldung ist nicht erfor-
derlich. Über männliche Verstärkung würden sich 
die Teilnehmer:innen sehr freuen. 
Fragen beantwortet Christa Dorsch (Tel: 09367 
987622; E-Mail: christa.dorsch@live.de). 
 
Seniorengymnastik: Jeden Donnerstag findet von 
10:00 Uhr bis 11:00 Uhr in der Höllberghalle über 
den SV-Kürnach Seniorengymnastik statt. Kon-
takt: Christa Dorsch, Tel.: 98 76 22 
 
Besuchen Sie uns auf unserer eigenen Webseite. 
Dort finden Sie unter anderem viele nützliche In-
formationen und Links. 
 

 QR-Code www.sb-kuernach.de 
 

 
 

Die nächsten Termine des Internetcafés sind: 
08. November, 9 bis 12:00 Uhr 
22. November, 9 bis 12:00 Uhr 
Im Haus der Vereine (Gemeinschaftraum)
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Standesamt und Einwohnerkartei 
 
September 2022 
 
Anmeldungen Hauptwohnsitz:             12 
Anmeldungen Nebenwohnsitz:              0 
Abmeldungen Hauptwohnsitz:             28 
Abmeldungen Nebenwohnsitz:              15 
 
Geburten:                                               2 
Eheschließungen in Kürnach:                3 
Eheschließungen auswärts:                    2 
Sterbefälle in Kürnach:                          1 
Sterbefälle auswärts:                              0 
 
Hauptwohnsitze 4.931 
Nebenwohnsitze 214 
 
Einwohnerzahl am 31.10.2021 5.145 
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Informationsangebot zur Existenzgründung,  
Existenzerhaltung u. Unternehmensnachfolge  
 

Das nächste Beratungsangebot ist für Donnerstag,  
10.11.2022 von 9:00 bis 12:00 Uhr im Landratsamt 
Würzburg vorgesehen. 
Voranmeldungen werden erbeten unter  
Landratsamt Würzburg, Kreisentwicklung,  
Tel. 0931/8003-5112 

Leonard Heinrich 
Kreuzweg auf dem Friedhof 

1885 
 
Der Kreuzweg auf unserem Friedhof weist eine Be-
sonderheit auf. Den üblichen 14 Stationen ist eine wei-
tere vorangestellt: „Jesus schwitzt Blut am Oelberg“. 
Sie trägt die Inschrift: 
„Diesen Kreuzweg stiftete Leonard Heinrich von hier 
zu Ehren des bitteren Leidens Jesu Christi, für sein, 
seiner + Frau Katharina und seines + Sohnes Franz Le-
onard, Seelenheil, 1885, gefertigt von Herbst in Würz-
burg.“ 
Wer war Leonard Heinrich? Ich werfe einen Blick zu-
rück. 
Die Urgroßeltern waren Joh. Andreas Heinrich und 
Barbara, geb. Hammer, verw. Walter. 
Sie lebten auf dem Hof Nr. 12 (heute: Brunnengasse 
1). Von Andreas leitet sich der Hausname „Anerles“ 
ab. 
Deren Sohn Joannes Heinrich (geb. am 27. Okt. 1743) 
heiratet am 16. Febr. 1767 in Hs.Nr. 20 Margaretha 
Walterin und wird damit Bauer auf diesem Hof (heute: 
Kirchberg 18). 
Deren Sohn Joannes Heinrich (geb. am 1. Aug. 1783) 
heiratet am 27. Jan. 1807 in Hs.Nr. 20 Anna Maria 
Scheller.  
Am 21. Jan. 1822 wird ihnen ihr Sohn Joh. Leonard 
geboren. Er ist der spätere Stifter des Kreuzweges. 
 

Leonard Heinrich heiratet am 11. Jan. 1848 in Hs.Nr. 
79 Katharina Schneider, geb. am 23. Sept. 1823, Toch-
ter von Peter Schneider und Magdalena, geb. Faulha-
ber. Er wird damit Bauer auf dem Hof Nr. 79 (heute: 
Bachgasse 4). 
Aus der Ehe gehen zunächst vier Töchter hervor: 
Maria Barbara (geb. am 17. 8. 1849; gest. am 2. 9. 
1849), 
Barbara (geb. am 22. 12. 1850), 
Katharina (geb. am 19. 11. 1854; gest. am 1. 1. 1855), 
Anna Katharina (geb. am 18. 10. 1856). 
Aus der Angabe der Hausnummern zu schließen, ver-
lässt die Familie nach 1850 den Hof Nr. 79 und bezieht 
ein neues Anwesen (in der heutigen Pleichfelder Str.)  
Nr. 82 ½. Am 29. März 1860 wird der Sohn Franz Le-
onard geboren. 
 
Am 28. Juni 1870 stirbt die Ehefrau und Mutter Ka-
tharina Heinrich geb. Schneider im Alter von 47 Jah-
ren an hektischem Fieber. Ursache für dieses Fieber 
war laut Sterbeeintrag eine einige Monate zuvor 
durchgeführte Fußamputation. 
Am 27. Juli 1875 stirbt Sohn Franz Leonard im Alter 
von 15 Jahren. Todesursache waren hektische Fieber-
anfälle.

Von den beiden Töchtern heiratet die ältere Barbara 
am 21. Sept. 1875 Johann Scheller, Bäcker und Bauer 
in Kürnach, Sohn des Kaspar Scheller und der Barbara 
geb. Fischer. 
Aus der Ehe geht die Tochter Cäcilia Katharina (geb. 
am 28. Nov. 1876) hervor. Die Ehefrau und Mutter 
Barbara Scheller geb. Heinrich stirbt am 29. Jan. 1882 
im Alter von 31 Jahren. Cäcilia Katharina Scheller hei-
ratet am 7. Mai 1901 in Hs Nr. 125 (heute: Semmelstr. 
15) Pantaleon Michael Öchsner, Sohn des Johann Mi-
chael Öchsner und der Margaretha geb. Römmert. Die 
Familie („Hennersch-Michls“) lebte auf dem Hof N. 
93 (heute: Kirrchberg 9). 
 

Die jüngere Tochter von Leonard Heinrich, Anna Ka-
tharina Heinrich, heiratet am 18. Jan. 1878 (mit Dis-
pens) in Hs.Nr. 64 (später: Nr. 126 / heute: Semmelstr. 
17) den 10 Jahre älteren Witwer Georg Karl Faulha-
ber, der bereits drei Söhne aus erster Ehe hat. 
Von den sechs Kindern, die aus dieser Ehe hervorge-
hen, erreichen nur die beiden jüngsten Vinanz (geb. 
am 14. 4. 1888) und Edmund (geb. am 6. 5. 1892) das 
Erwachsenenalter. 
 

Leon(h)ard Heinrich, dem wir auch den Vierzehnhei-
ligen-Bildstock am Geißbühl aus dem Jahr 1882 ver-
danken (im Besitz der Fam. Lindner), verbrachte seine 
letzten Lebensjahre bei seinem Neffen Georg Heinrich 
auf dem Hof Nr. 29 (heute: Prosselsheimer Str. 13). 
Dort stirbt er, Witwer und Privatier, am 17. Febr. 1901 
im Alter von 79 Jahren. 
 

Quelle: Die Matrikelbücher der Pfarrei St. Michael 
Kürnach 
 

Sept. 2022, Burkard Strauß 
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Kartoffelernte am Biohof Bieber 
 

Am 6.10.2022 durften die Kinder des evangelischen 
Kindergartens St.Markus spontan zur Kartoffelernte 
vom Biohof Bieber in Kürnach gehen.  
Wir haben uns zu Fuß auf den Weg zum Kartoffel-
acker am hohen Höllberg gemacht. Dort war der Trak-
tor mit seinem Kartoffelvollernter schon im vollen 
Gange. 
Die Kinder konnten genau beobachten, wie die Kar-
toffeln aus der Erde geholt wurden und über ein För-
derband schließlich in den Ladebunker fielen. 
Im Anschluss wurden die Kartoffeln dann in große 
Holzkisten verladen. Unsere Kinder konnten auf dem 
Feld noch einzelne Kartoffeln sammeln, manche wa-
ren sogar noch an der Pflanze und mit Wurzeln. 
Zum Abschied haben alle Kinder noch eine frisch ge-
erntete Kartoffel mit nach Hause nehmen dürfen. Der 

Ausflug war ein tolles Erlebnis für die Kinder. 
Vielen Dank an die Familie Bieber für diese Möglich-
keit! 
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Anmeldung zur Ferienbetreuung 
 

Ferienbetreuung in  
der Gemeinde Kürnach 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
nachdem wir bereits in den letzten Schuljahren 
zuverlässig Ferienprogramme in Kürnach 
durchgeführt haben, möchten wir Ihnen gerne auch 
2023 als verlässlicher Partner zur Seite stehen! 
Um Ihnen möglichst zeitnah mitteilen zu können, 
welche Ferienprogramme in diesem Schuljahr, 
vorbehaltlich des weiteren Infektionsgeschehens, 
angeboten werden können, dürfen Sie gerne unser 
Onlineformular zur Anmeldung nutzen, welches über 
den QR-Code erreichbar ist. 
 
Ab 15 Kindern pro Woche kann die Ferienbetreuung 
stattfinden. Nutzen Sie also die Zeit bis zum 
6.Dezember 2022 Ihr Kind bei uns anzumelden. 
Grundsätzlich können Ferienprogramme in den Oster-
, Pfingst-, und Sommerferien angeboten werden. Auf 
Wunsch der Gemeinde, welche die ersten beiden 
Sommerferienwochen selbst im Rahmen des 
Hüttendorfes eine Ganztagsbetreuung anbieten 
möchte, entfällt das Angebot unserer Ferienbetreung 
in der 1. und 2. Sommerferienwoche.  
Wie bereits im letzten Jahr ist im Preis weiterhin ein 
Mittagessen in Form eines Lunchpakets enthalten. 
Die Kinder sollten zwischen 07.00 - 09.00 Uhr 
gebracht werden und wenn sie halbtags gebucht sind 
bis 13.00 Uhr abgeholt werden. Ganztags-Kinder 
können zwischen 14.00 und 17.00 Uhr abgeholt 
werden.  
Kostenübersicht: 
 
 
 
 
 
Weitere Informationen:  
https://www.kvwuerzburg.brk.de/angebote/kinder-
jugend-und-familie/ferienprogramm.html 
 
Bei weiteren Fragen zu unseren Ferienprogrammen 
können Sie sich gerne an Frau Bender vom BRK 
Kreisverband Würzburg wenden. 
 
BRK-Kreisverband 
Würzburg Körperschaft des öffentlichen Rechts 
Zeppelinstraße 3, 97074 Würzburg 
Tel. 0931 80008-0  Fax 0931 80008-0 
info@kvwuerzburg.brk.de 
www.kvwuerzburg.brk.de 

Ansprechpartner 
Kinder-/Jugend- und Sozialarbeit 
Christina Bender 
Tel. 0931 80008-29 
sozialarbeit@kvwuerzburg.brk.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hüttendorf Kürnach 
       

vom 31.07.2023 bis 11.08.2023 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 
 

nach dem Hüttendorf ist vor dem Hüttendorf. Die Pla-

nungen für das Jahr 2023 laufen bereits auf Hochtou-

ren. In den vergangenen beiden Jahren bedauerten 

viele Familien die Trennung zwischen der BRK Ferien-

betreuung inkl. Mittagsbetreuung und dem Hütten-

dorf. Der Wunsch nach einem gemeinsamen Betreu-

ungsangebot wurde mehrfach geäußert und wir sind 

zu folgender Lösung gekommen:  
 

Damit sich Familien nicht zwischen zwei Angeboten 

entscheiden müssen, werden die Betreuungszeiten 

des Hüttendorfs an die Bedürfnisse berufstätiger El-

tern angepasst und löst die Notwendigkeit parallel 

durchgeführter Betreuungsangebote ab. Die Teil-

nahme am Hüttendorf kann, unabhängig vom Bedarf 

einer Betreuung während der Mittagspause, ermög-

licht werden und das BRK Ferienprogramm steht 

Ihnen in den anderen Ferienwochen weiterhin zur 

Verfügung. 
 

Das erweiterte Betreuungsangebot des Hüttendorfs 

kann bei Bedarf dazu gebucht werden und beinhal-

tet die Betreuung ab 07:30 – 16:30 Uhr und während 

der Mittagspause, inkl. Mittagessen. 
 

Weitere Informationen folgen im Mitteilungsblatt 

März. 

Liebe Grüße  

 

Ihr/Euer Team des Hüttendorfs 
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Baby-Willkommenscafé 2022 
 
Kürnachs jüngste Ehrengäste beobachteten neugierig 
das Geschehen, als Erster Bürgermeister René Wohl-
fart, am 25. September 2022, 21 Familien in der Höll-
berghalle begrüßte und im Namen der Gemeinde Kür-
nach zum Nachwuchs gratulierte.  
 
„Man sieht den jungen Eltern an, wie stolz Sie auf Ih-
ren Nachwuchs sind. Jedes Neugeborene ist eine 
Freude für die Familien und unseren Ort“ betonte 
Wohlfart. Als Vater von vier Kindern sei ihm bewusst, 
dass Erziehung heutzutage eine ungleich größere Her-
ausforderung ist als früher und besondere Beachtung 
bei der Weiterentwicklung von Unterstützungsange-
boten erfordere. Das Willkommenscafé ist eine Kon-
takt- und Austauschbörse für junge Eltern um andere 
Eltern mit Kleinkindern kennenzulernen. Darüber hin-
aus soll der Nachmittag dazu dienen, sich über Kin-
derbetreuungseinrichtungen sowie Hilfs- und Unter-
stützungsangebote in der Gemeinde zu informieren. 
Der Bürgermeister empfahl einen Besuch der neuen 
Räumlichkeiten im Zentrum für Familien um die viel-
seitigen Angebote kennenzulernen..

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „Das Zentrum für Familien, in dem der Familienstütz-
punkt sowie die Gemeindejugendarbeit verortet sind, 
steht Ihnen mit Frau Montedoro zur Seite“, ergänzte 
Wohlfart am Ende der Begrüßung und stand hinterher 
für Gespräche zur Verfügung.  
Bei Kaffee und Kuchen kamen Eltern anschließend ins 
Gespräch, ältere Geschwister fanden gleichaltrige 
Kinder zum Spielen und die Kleinsten erkundeten rob-
bend oder krabbelnd die Mehrzweckhalle. In Erinne-
rung bleiben die familiäre Atmosphäre, entspannte El-
tern, fröhliche Kinder und zufriedene Babys.  
Vielen Dank an alle, die zu diesem gemütlichen Nach-
mittag beigetragen haben! 
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Kürnacher  
Geschichte(n) e.V. 

 
 
Liebe Kürnacherinnen und Kürnacher, 
liebe Mitglieder! 
 
Beim Kürnacher Weihnachtsmarkt am Kirchberg am 
1. Adventswochenende wird unser Verein wieder mit 
einem Stand vertreten sein. Es werden Strick- und Hä-
kelwaren zum Verkauf angeboten, die von den Damen 
des Strickkreises während des Jahres in liebevoller 
Handarbeit angefertigt wurden. 
 
Außerdem verkaufen wir wieder unser „Kürnacher 
Dorfspiel“, sowie Grußkarten mit Kürnach-Motiven. 
 
Wir freuen uns, wenn viele Besucher des Weihnachts-
marktes bei unserer Strickhütte vorbeischauen und 
sich vielleicht das eine oder andere Geschenk für 
Weihnachten kaufen. 
 
Einen ruhigen und beschaulichen November wünscht 
 
das Vorstandsteam der Kürnacher Geschichte(n) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BBV - Landfrauen 
 
Herzliche Einladung zu unserem nächsten 
Stammtisch 
 

am:  Mittwoch, 09.11.2022 
ab:  19:30 Uhr 
im:  Gasthaus „Zum Schwan“ 
 

Ihre Gertrud Konrad 

SV Kürnach 1946 e.V. 
Mitglied im Bayerischen Landessportverband 

 
Unsere Geschäftsstelle hat geöffnet: 

Donnerstag 17:00 – 19:00 Uhr 
SV Kürnach, Am Trieb 13, 97273 Kürnach 
Tel: 09367-2818, Fax: 09367-984640 

Mail: kontakt@sv-kuernach.de 
www.sv-kuernach.de 

 
 
 

Unser Sportheim ist an den Schlemmertagen 
wieder für Sie geöffnet.  
 
Schlemmeressen am 
Dienstag, 08. November 2022, ab 17 Uhr 
 
Am Dienstag, 08. November, bieten wir Ihnen wieder 
leckere Hähnchen oder Schnitzel mit Pommes und Sa-
lat und Curryigel an. Alle Speisen auch zum Mitneh-
men.  
Tischreservierungen und Vorbestellungen werden ab 
14:00 Uhr unter 09367/985797  
gerne entgegengenommen.  
 
Der nächstfolgende Schlemmertag ist am  

06. Dezember 2022. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bestellung! 
 
Ihr Schlemmertag-Team des SV Kürnach 
 
 
 
 
Herren I (Kreisliga) und Herren II (A-Klasse) 
Sonntag, 13.11.22, 14 Uhr:  
SVK I – SG Randersacker  
 

U19 (Bezirksoberliga) 
Samstag, 12.11.22, 14:30 Uhr: SVK – TSV Grettstadt 
Samstag, 26.11.22, 14:30 Uhr: SVK – FC Bad Kissin-
gen 
 

U17 (Kreisliga) 
Sonntag, 13.11.22, 10:30 Uhr:  
SVK - SV Maidbronn 
 
U15 (Kreisliga) 
Samstag, 12.11.22, 13 Uhr:  
SVK – JFG Kreis Würzburg Süd-West 
 

U13 (Kreisliga) 
Samstag, 12.11.22, 11:45 Uhr: SVK – TSV Rottendorf 
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Ehrungsabend der Freiwilligen Feuerwehr 

Am 24.9.2022 konnte nach dreijähriger Pause endlich 
wieder ein Ehrungsabend stattfinden. Zunächst wurde 
auf dem Friedhof der 12 Kameraden gedacht, die seit 
dem letzten Florianstag 2019 von uns gegangen wa-
ren.

Nach dem gemeinsamen Marsch zum Feuerwehrhaus, 
der wie auch das Totengedenken vom JBO begleitet 
wurde, konnten beim gemütlichen Beisammensein 
zahlreiche Kürnacher Bürger, der Bürgermeister so-
wie Vertreter des Gemeinderates begrüßt werden.

Nach Bratwurst, Spießbraten und Salat wurden beim 
eigentlichen Ehrungsabend dann 4 Kameraden für 25-
jährige und 4 Kameraden für 40-jährige Dienstzeit in 
der aktiven Feuerwehr geehrt. Für die 40-jährige eh-
renamtliche Tätigkeit erhielten diese Kameraden vom 
Freistaat Bayern neben dem goldenen Ehrenzeichen 
einen Gutschein für einen einwöchigen Aufenthalt im 
Feuerwehrerholungsheim, den die Gemeinde Kürnach 
mit einem Gutschein für die Ehefrauen ergänzte.

Anschließend ehrte der Feuerwehrverein noch lang-
jährige Mitglieder. Hier wurden insgesamt über 40 Eh-
rungen für langjährige Mitgleidschaft ausgesprochen. 
Vitus Heinrich konnte unter dem Applaus der Fest-
gäste die Ehrung für 75-jährige Vereinsmitgliedschaft 
entgegennehmen.

Ihre 
Freiwillige Feuerwehr Kürnach

Neue Vorstandschaft der Schautanzgruppe Kürnach 
gewählt!

Am 29.09.2022 fand die Jahreshauptversammlung der 
STG im Mehrzweckraum der Höllberghalle statt. In 
diesem Jahr standen wieder Neuwahlen der Vorstand-
schaft an. 

Hierbei wurden gewählt:

1. Vorsitzende: Selina Dürr
2. Vorsitzende: Annika Schmitt
Kassenwartin: Anette Krieger
Schriftführerin: Colette Herrmann
Jugendwartin: Jana Walter
Pressewartin: Stefanie Pfeufer 
Beisitzerin: Susanne Lurz 
Kassenprüferinnen: Silvia Fischer und Petra Ludwig 

Damit ist die Vorstandschaft der Schautanzgruppe
Kürnach erstmals in ihrer Geschichte in rein weibli-
cher Konstellation. 

Wir freuen uns auf eine tolle Zusammenarbeit der 
neuen Vorstandschaft und werden sicher viele span-
nende Augenblicke in den nächsten Monaten meis-
tern.

Aus der Vorstandschaft ausgeschieden sind zwei alt-
bekannte Gesichter des Vereins: 
Zum einen Gerald Streit, der seit 2010 als Schriftfüh-
rer und seit 2016 als 2. Vorstands-Vorsitzender ein 
wichtiges Bindeglied im Verein darstellte. Er übergibt 
sein Amt an die langjährige aktive Tänzerin und Trai-
nerin Annika Schmitt. Ihre ehemalige Funktion als 
Pressewartin überreicht sie an Stefanie Pfeufer.

Auch in der Jugendvertretung gab es einen Wechsel: 
Kaja Zimmermann, die 2020 das Amt übernahm, 
übergab dieses nun an Jana Walter.

Wir möchten uns bei Gerald Streit und Kaja Zimmer-
mann für ihren stetigen Einsatz bedanken. Und freuen 
uns, dass sie den Verein nicht ganz hinter sich lassen 
und uns weiterhin unterstützen werden.

Dem neuen Vorstand wünschen wir gutes Gelingen!  

Schautanzgruppe Kürnach e. V.
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„Klang-Explosion“

Herzliche Einladung zu unserem Herbstkonzert am 

Samstag, 19.11.2022 in der Höllberghalle,
um 18:30 Uhr.Eintritt: 6 Euro.

Es erwartet Sie in diesem Jahr eine ganz besondere 
Klang-Explosion, dargeboten von 3 Orchestern aus 
unserem Musikverein.
Unsere Jüngsten vom NACHWUCHS- ORCHESTER 
werden mit einer bunten musikalischen Mischung 
starten. Am Dirigentenpult erwartet Sie Carolyn Eng-
lert. 
Den größten Part des Konzertes wird unser JU-
GENDORCHESTER unter der Leitung von Katharina 
Deppisch übernehmen.
Die jungen Musikerinnen und Musiker haben sich viel 
vorgenommen:
Sie spielen große Film-Hits aus STAR WARS, KÖ-
NIG DER LÖWEN und dem DSCHUNGELBUCH, 
außerdem ein Medley vom Pop-Künstler Bruno Mars.
Abrunden wird das Herbstkonzert unser Erwachse-
nen-Blasorchester EUPHONIKER unter der neuen 
Leitung von Frank Wunderlich.

Ein abwechslungsreicher, kurzweiliger Konzertabend 
erwartet Sie!
Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl bes-
tens gesorgt.

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr JBO Kürnach

Termin zum Vormerken:
Adventskonzert am Sonntag, 4.12.2022 in der Kirche 
St. Michael Kürnach

Alle aktuellen Hinweise auf unserer Homepage 
www.jbo-kuernach.de

    
                                         Ortsverband Kürnach   

Liebe Mitglieder,

Einladung zu unserer Weihnachtsfeier 2022  
Freitag, 02.12.2020 – Beginn 13:00 bis 17:30 Uhr 
im Foyer der Mehrzweckhalle

Alle Mitglieder des OV Kürnach erhalten ein Einla-
dungsschreiben mit näheren Informationen.

Besuchen Sie unsere kostenfreien Fachvorträge, 
die auch für Nichtmitglieder des VdK offen sind!

Anmeldungen bitte möglichst per E-Mail an: 
benedikt_freimann@web.de; Tel: 0171-8133975

Erben und vererben

Montag, 07.11.22 – Beginn 18:00 Uhr
Im Foyer der Mehrzweckhalle in Kürnach
Inhalte: u.a. gesetzl. Erbfolge, Testament, Pflicht-
teilsrecht, Erbschaftssteuer, den digitalen Nachlass 
regeln
Referent: Werner Nied, Rechtsanwalt in Würzburg

Budgetmanagement in Krisenzeiten
Mittwoch, 16.11.22 – Beginn 19:00 Uhr, 
Altes Rathaus, Hauptstr. 1 in Kürnach
Inhalte: u.a. finanzielle Engpässe bewältigen, 
Energie sparen bei Strom, Heizen, Warmwasser, 
welche Hilfen gibt es?
Referentin: Martina Kronenberger, Bankfachwirtin,

zertifizierter Business-Coach (IHK), Würzburg

Spiele-Nachmittage Im November 2022

Freitag, 11. + 25.10.2022 – ab 15:00-17:30 Uhr
im Café BieberBau, Wiesenweg 1, Kürnach

Michael Freimann – Vorsitzender, Tel. 0171 8134440

Ihre VdK-Vorstandschaft

Weitere Informationen finden sie auch auf unserer Internetseite: 
https://www.vdk.de/ov-kuernach/
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Chorproben im November:

Gemischter Chor dienstags  19.30 Uhr
Viva la musica  mittwochs 19.45 Uhr
Kinderchor:
Donnerstag (ca. 4-7 Jahre)  16.00 – 16.45 Uhr
Donnerstag (ca. 8-14 Jahre) 17.00 – 17.45 Uhr

Herzliche Einladung zu unserem Chorkon-
zert:

Samstag, 12.11.2022 18.00 Uhr in 
der Höllberghalle. 

Lassen Sie sich entführen in die Welt der Mu-
sik. Freuen Sie sich auf einen Abend mit schö-
nen Klängen und in guter Gesellschaft. Für 
Essen und Getränke ist gesorgt, Eintritt frei.

Es singt unser Kinderchor und die beiden Er-
wachsenenchöre Gemischter Chor und Viva la 
Musica. Zu Gast haben wir die Sängervereini-
gung Estenfeld und die Akkordeongruppe der 
Musikschule Fröhlich. Am Klavier spielt Jeanna 
Bechtold.
Einlass ab 17.00 Uhr. 

Theaterfreunde aufgepasst!
Im November haben Sie nochmal die Chance, 
auf die Aufführung unserer Theatergruppe

„Residenz Schloss & Riegel“ 

Termine: 04.11.2022, 05.11.2022 und 
06.11.2022. 
Kartenvorverkauf 02.11.2022 von 18.00 bis 
19.30 Uhr, auch telefonisch 09367/9861870.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

Informationen finden Sie auch auf unserer Home-
page www.gesangverein-kuernach.de

Mit freundlichen Grüßen
Die Vorstandschaft 

Vorstand Frank Pfeuffer ist 
neuer Schützenkönig in Kürnach

Königsschießen, Festzug und Ehrung

Es ist immer etwas Besonderes, wenn der Sportschützenver-
ein Kürnach zum traditionellen Königsschießen auf den 
Schießstand unter die Höllberghalle in Kürnach einlädt. 
Alle Vereinsmitglieder haben dort die Möglichkeit den Kö-
nigsschuss abzugeben und um die Ehre zu ringen, Schützen-
könig des Dorfes zu werden. Als prominenter Schütze des 
Vereins versuchte auch Landrat Thomas Eberth sein Glück: 
„Das Schießen ist innerliche Ruhe, Körperhaltung und 
Atemtechnik. Den Schuss im richtigen Moment im Ziel ab-
zugeben ist keine einfache Aufgabe“ so der Landrat. Vielen 
Vereinsmitgliedern ging es ähnlich und keiner wusste letzt-
endlich, wer den besten Schuss abgegeben hat, denn die 
Scheibe des Schützen fällt in eine verschlossene Box, die 
dann am Ende der Schießzeit geöffnet und geheim ausge-
wertet wird.

So mussten alle Schützinnen und Schützen auf den Höhe-
punkt des Vereinsjahres warten, an dem der neue König und 
die Ritter, die den Verein im kommenden Jahr nach außen 
hin repräsentieren werden, bekannt gegeben werden. Tradi-
tionell wurde hierzu der ehemalige König mit einem Fest-
zug durch den Ort, untermalt mit Blasmusik der Heidings-
felder Laurentius-Musikanten abgeholt. Nach kräftiger 
Stärkung führte der stolze König Joachim Görtler, den Fest-
zug zu seiner letzten Amtshandlung ins Rathaus wo er die 
Königskette ablegte und dafür ein goldenes Abzeichen an-
gesteckt bekam.

Dann begann der spannendste Teil des Abends, an dem der 
dritte Bürgermeister Michael Freimann die zukünftigen 
Würdenträger verkündete. Wie immer las der Bürgermeis-
ter zuerst die Erfolge beziehungsweise die Geschichte des 
Schützen im Verein vor bevor der Name verkündet wurde. 
Den Meisten war schnell klar, wer dieses Jahr hinter dem 
besten Schuss stecken musste, während Michael Freimann 
zwei vollbedruckte Seiten an Leistungen, Erfolgen und 
Bestleistungen vorlas. In diesem Jahr hat der Vorstand und 
Schützenmeister Frank Pfeuffer am besten gezielt, getroffen 
und damit den Königsschuss abgegeben. Dem neuen König 
stehen Joachim Ockfen als erster Ritter und Wolfgang 
Kraus als zweiter Ritter zur Seite. Der 3. Bürgermeister Mi-
chael Freimann nutze den Anlass, um sich bei den Kürna-
cher Sportschützen zu bedanken. „Euer Einsatz für die 
Dorfgemeinschaft mit Dorffest, Weihnachtsmarkt und vie-
len Veranstaltungen ist nicht mehr wegzudenken“. Im Rah-
men eines Fackelzugs und begleitet von donnernden Böller-
schüssen der Birkenfelder Böllerschützen wurden die neuen 
Majestäten nach der feierlichen Proklamation in die Kürna-
cher Höllberghalle geleitet, wo bei gutem Essen und Trin-
ken ordentlich gefeiert wurde. Im Verlauf des Abends gra-
tulierten sowohl Bürgermeister René Wohlfahrt als auch 
Landrat Thomas Eberth den erfolgreichen Schützen. Eberth 
betonte: „Jenseits des landläufigen Geredes über „sinnloses 
Geballer“ ist der Schützensport große Herausforderung und 
eine wirkliche Kraftanstrengung für Körper und Geist.
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Wir machen mit
bei „Plant-for-the-Planet“

dem Aktionstag an der 
St.Ursula-Schule in Würzburg

am Samstag, 26. November 2022 
von 9 - 17:30 Uhr

● Ihr pflanzt Bäume gemeinsam mit anderen 
Kindern
● Ihr hört von Gleichaltrigen Spannendes über 
Klimaschutz
● Ihr werdet Botschafter für eine bessere Welt
Das Ganze kostet nichts, einschließlich Mittagessen 
und Kuchenpause.
● Wir, Martina Schwab und Anita Trompke, 
fahren mit euch zum Veranstaltungsort mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln und bringen euch wieder zu-
rück.

Mitmachen dürfen Kinder von 9 bis 12 Jahren. Anmel-
dung bis spätestens 17. November bei:

Tel. 09305-1715 oder anita.trompke@gmx.de  
Näheres auf www.plant-for-the-planet.org.

Wir laden Sie herzlich ein zu unserem 
Mitgliedertreffen

am Dienstag, 29.11.2022, 19:00 Uhr 
im Café BieberBau in Kürnach, 

Wiesenweg 1
Gäste sind jederzeit willkommen.

Energiepreispauschale auch für 
Rentenbeziehende der LAK

Auch Rentenbeziehende der Landwirt-
schaftlichen Alterskasse (LAK) erhalten 
die Energiepreispauschale in Höhe von 
300 Euro.

Die Pauschale erhält, wer zum Stichtag 1. Dezember 
2022 Anspruch auf eine Alters- Erwerbsminderungs-
oder Hinterbliebenenrente der gesetzlichen Renten-
versicherung (GRV) oder der Alterssicherung der 
Landwirte hat. Auch bei einem Anspruch auf eine 
Landabgaberente oder eine Produktionsaufgaberente 
wird die Energiepreispauschale ausgezahlt.

Hierbei ist unerheblich, ob die Rente befristet oder un-
befristet geleistet wird. Der Anspruch besteht jedoch 
nur für jene, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben.

Werden mehrere Renten bezogen, zum Beispiel Al-
tersrente und Witwenrente, wird die Energiepreispau-
schale nur einmal gezahlt. Es erfolgt auch nur eine 
Zahlung, wenn sowohl eine Rente von der LAK als 
auch von der GRV bezogen wird.

Eine Antragstellung ist grundsätzlich nicht erforder-
lich. Die Auszahlung wird automatisch durch die LAK 
und die anderen Rentenzahlstellen bis zum 15. De-
zember 2022 erfolgen.Die Energiepreispauschale 
wurde von der Bundesregierung angesichts der weiter-
hin zu erwartenden hohen Preissteigerungen im Ener-
giebereich beschlossenen. Detaillierte Informationen 
hierzu gibt es unter:

www.bmas.de/DE/Service/Presse/Meldungen
/2022/entlastung-fuer-bezieher-von-renten-was-
gilt.html

Fragen zur Energiepreispauschale beantworten die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Bürgertelefon
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales unter 
030 221 911 001 in der Zeit von montags bis donners-
tags zwischen 8 und 20 Uhr.
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Liebe Kürnacher, liebe Siedlerfreunde 

wir laden herzlich ein zu einem Vortragsabend mit 
dem Thema 

„Der Garten in Zeiten des Klimawandels“
Am 21.11.2022 um 19:00 Uhr
Im Eintrachtstüble im Haus der Vereine

Die Referentin ist die Kreisfachberaterin Frau Tokarek 
vom Landratsamt, die uns in Kürnach schon einmal zu 
einem Schnittkurs besuchte. 

Wir freuen uns auf viele interessierte Besucher. Der 
Eintritt ist frei und die Einladung richtet sich natürlich 
auch an Nicht-Mitglieder.

Der Nikolaus kommt auf den Kirch-
berg
am 05.12.2022 um 17:00 Uhr

Wir hoffen darauf, dass der Nikolaus 
wieder wie in den Jahren vor Corona 
auf den Kirchberg kommen wird um 
dort seine Gaben an alle Kinder zu verteilen. Der Kin-
derchor unterstützt uns und gemeinsam singen wir bei 
Glühwein und Punsch Nikolauslieder.
Alle großen und kleinen Gäste sind herzlich eingela-
den mit uns zu feiern. Wer mag, kann gerne seine ei-
gene Tasse mitbringen. 

Sollte sich das Virus wieder ausbreiten, bieten wir un-
sere Nikolaus-Aktion wie in den letzten zwei Jahren 
als Haustürbesuch an. Bitte achten Sie auf die Ankün-
digungen. Gerne beantworten wir Ihre Fragen auch per 
E-Mail. 

Es grüßt herzlich

Die Vorstandschaft der Siedlergemeinschaft Kürnach e. V. 
info@siedler-kuernach.de

Liebe Kameraden und Kameradin-

nen, liebe Kürnacher,

Sammlung für den Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Mit der Aktion „Arbeit für den Frieden, Hilf uns 

dabei“ leistet der Volksbund einen wertvollen 
Dienst wider das Vergessen der Sinnlosigkeit und 
Grausamkeit jeden Krieges und mahnt somit zu 
Frieden in der Welt!

Wir sammeln auch dieses Jahr wieder

für den „Volksbund Deutsche Kriegsgräberfür-

sorge e.V.“    an Allerheiligen.
Am Morgen vor dem Gottesdienst an der 

Kirche und am Nachmittag vor dem 

Friedhof
Wir bitten Sie, unterstützen Sie uns durch 

eine großzügige Spende! Vielen Dank!

Volkstrauertag am 13.November 2022
Ich bitte alle Kameraden, Kameradinnen und 
Freunde des KSV an dieser Gedenkveranstaltung 
teilzunehmen. Mitglieder des KSV, soweit mög-
lich, mit Uniform. Für eure Unterstützung zu die-
sem (gerade für den KSV) wichtige Veranstaltung 
im Voraus vielen Dank! (Termin auf der Vorder-
seite des Mitteilungsblattes)

Unser schönes KSV-STÜBLE hat jeden Sonntag und 
an Feiertagen (sowie nach Vereinbarung).
von 10:00 – 12:00 Uhr geöffnet. Wir freuen uns 
über jeden Gast!!!

Ach ja übrigens, KSV-Stüble:
Unser schönes KSV-Stüble und Biergarten kann 
nach Absprache für Veranstaltungen (z.B. Sekt-
empfang bei Hochzeitsfeiern, Geburtstagsfeiern, 
Taufen usw.) angemietet werden 
Für die Vorstandschaft
Peter Ockfen 1. Vorstand
Kontakt: peter.ockfen@arcor.de
Mobil: 0179 2438667
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Spiele- und Bastelnachmittag 
am Dienstag, 08. Nov. 2022 um 14.30 Uhr
im Pfarrzentrum

Nach langer Pause starten wir wieder mit unserem 
Kaffee-, Spiele- und Bastelnachmittag. 
Mit Kaffee und Kuchen beginnen wir den Nachmittag, 
danach haben Sie die Möglichkeit zum Basteln oder 
zum gemeinsamen Spielen div. Brett- oder Karten-
spiele. Lassen Sie sich überraschen, was Frau Mantel 
mit Ihnen Weihnachtliches gestalten wird. Bitte brin-
gen Sie dazu ein Lineal, eine Schere und Uhu mit. 
Wenn Sie an Zeit haben, gerne basteln oder spielen, 
dann kommen Sie doch einfach vorbei!
Über Kuchenspenden würden wir uns freuen. 
Vielen Dank!

Adventsfahrt nach Erfurt
am Donnerstag, 01. Dez. 2022
Abfahrt 08.00 Uhr am Sportheim 

Das einzigartige Ensemble aus Mariendom und Se-
verikirche, das Wahrzeichen der Stadt Erfurt, bildet 
die ideale Kulisse für den Erfurter Weihnachtsmarkt. 
Sie prägen das Stadtbild wie kaum eine andere Se-
henswürdigkeit in Erfurt. 
Lichterglanz, duftende Buden am Fuße des Domplat-
zes und verwinkelte Gassen, ist ein besonderer Ort in 
der Weihnachtszeit. Vor allem die bekannten Thürin-
ger Spezialitäten, wie die Thüringer Bratwurst, dürfen 
auf dem Weihnachtsmarkt nicht fehlen. Erleben Sie
diese Einzigartigkeit und lernen Sie die Weihnachts-
stadt Erfurt und seine Attraktionen kennen.
Die Landeshauptstadt verzaubert zudem mit einer alt-
ehrwürdigen Geschichte, welche sich in der histori-
schen und gut erhaltenen Altstadt widerspiegelt
Bei der ca. einstündigen Stadtführung erwartet Sie 
ein interessanter Spaziergang, wobei Sie die Sehens-
würdigkeiten der Stadt kennenlernen.
Im Anschluss haben Sie Zeit zur freien Verfügung und 
können die Stadt erkunden und auf dem Weihnachts-
markt die Adventszeit erleben und genießen. 
Vielleicht entdecken Sie hier besondere Weihnachts-
geschenke für Ihre Lieben. 
Gönnen Sie sich eine kleine Auszeit und genießen Sie 
ein paar schöne Stunden bei unserer Adventsfahrt.

8.00 Uhr Abfahrt am Sportheim
unterwegs Frühstück mit Kaffee/Ge-
bäck

ca.11.30 Uhr Stadtführung in Erfurt (incl.) 
anschl.            Zeit zur freien Verfügung /Weihnachts-
markt
18.00 Uhr     Rückfahrt 
Fahrt incl. Führung: für Mitglieder         23,-- €

                        für Nichtmitglieder 26,-- €
Ihre Anmeldung nimmt Frau Gertrud Wunderlich 
Tel. 2405 oder
Frau Rosi Göb Tel. 1452, bei gleichzeitiger Bezah-
lung gerne entgegen. 

Zu allen Veranstaltungen laden wir unsere Mitglieder 
und alle Interessierten herzlich ein.
Ihr Kath. Frauenbund

Alle Informationen auch im Internet
http://www.aktiv50plus.zellhöfer.de

Email: aktiv50plus@online.de

Mittwoch 02.11. 
Besuch der Sonderausstellung zum 60. Todes-
tag von Marilyn Monroe:
"Marilyn- Die Frau hinter der Ikone" 
Abfahrt 14:00 Uhr in Fahrgemeinschaften Feuer-
wehrhaus

Für den zweiten Termin am 15.11. können noch 
Vorschläge eingebracht werden.

Hinweis:

Jeden zweiten und vierten Dienstag im Monat ist 
das Internetcafe KIS (Kürnacher Internet Senio-
ren) im Haus der Vereine jeweils von 9 bis 12 
Uhr geöffnet.
Das Internetcafe von Senioren für Senioren ist 
eine Initiative des Kürnacher Seniorenbeirats.

Fam. Börger    ( 2749
Fam. Zellhöfer ( 1254
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Anzeigen * Anzeigen * Anzeigen * Anzeigen * Anzeigen 

 

Herzlichen Dank für die Glückwünsche und 
Geschenke zu unserer 
 

Diamantenen Hochzeit 
 

ein besonderer DANK unseren Kindern mit 
Frau und Enkel sowie Verwandten und Be-
kannten. An Herrn Bürgermeister Wohlfart, 
Herrn MdL Ländner, Herrn Landrat Eberth und 
der kath. Kirchengemeinde Kürnach.  
 
 

Kürnach, im Oktober 2022 
 

Erna und Werner Scheller  

Hausärztliche Privatpraxis 

Dr. med. Joachim Stähler 
Facharzt für Allgemeinmedizin 
 
Die Praxis ist vom 31.10.2022 bis 04.11.2022  
Wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. 
Vertretung: 
Dr. Kluge, Bergtheim, Lindenallee 2, Tel. 09367 3990 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Familie sucht Bauplatz!  
Wir leben mit unseren drei kleinen Kindern so gerne 
in Kürnach, dass wir hier auch unser Haus bauen 
möchten. Können Sie uns helfen?  
Familie Schneiderbanger 
danielundanna@gmx.net, 0151 19494572 
---------------------------------------------------------------- 
Vermiete stunden/tageweise einen ruhigen Platz für 
Homeoffice. Nähere Infos über WhatsApp 0172 
3936118 
---------------------------------------------------------------- 
3-Zi. Wohnung DG in Kürnach zu vermieten, Ein-
bauküche, Bad mit Wanne, Abstellraum, Gäste-WC, 
Kellerraum, Garage u. Stellplatz ab 01.12.22 zu ver-
mieten. Keine WG und Makler. Tel. 09367 9883399 
---------------------------------------------------------------- 
Haushaltshilfe 14-tägig ca. 4 Stunden bei guter Be-
zahlung in Estenfeld gesucht. Bitte rufen Sie an  
0151 16511692 
---------------------------------------------------------------- 
Grundstück für EFH o. DHH in Kürnach von jun-
ger Familie gesucht. Bitte alles anbieten! Tel. 0172 
1724909 o. 09367 983068 o. Lukschlenk@aol.com 
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